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1. Geltungsbereich

Die Tarifbestimmungen gelten fir die Beférderung von Personen, Sachen und Tieren
auf den Linien und Strecken der in den Regio Verkehrsverbund Lorrach (RVL) einbezo-
genen Verkehrsunternehmen in den politischen Grenzen des Landkreises Lorrach, dar-
uber hinaus bis Basel SBB. Innerhalb dieser Grenzen finden die Haustarife der einbe-
zogenen Verkehrsunternehmen keine Anwendung.

Die Tarifbestimmungen des RVL gelten auf den Strecken der Deutschen Bahn AG (DB)
und SBB GmbH grundsatzlich in allen Nahverkehrsziugen, das sind S-Bahn, Regional-
Bahn, RegionalExpress und InterRegio Express (Zlge des regionalen Schienenver-
kehrs); Abweichungen hiervon kdnnen im Fahrplan oder durch Aushang bekanntgege-
ben werden und sind dann Bestandteil der Tarifbestimmungen.

Fiar Fahrten von und nach aulerhalb des Verbundraumes des RVL gelten die Tarifbe-
stimmungen und Beforderungsbedingungen des jeweils benutzten Verkehrsunterneh-
mens, sofern nicht besondere Regelungen im Verbundgrenzen Uberschreitenden Ver-
kehr existieren.

Die Tarifbestimmungen gelten nicht fur:

- Zuge des Fernverkehrs der DB (Produktklasse A und B). Diese Zige konnen
nur mit Fahrausweisen der DB benutzt werden. Fahrausweise des
Verbundtarifs werden dort - auch gegen Zahlung eines Zuschlages - nicht
anerkannt. Ausnahme: auf der Verbindungsbahn Basel Bad Bf — Basel SBB
ist die Benutzung aller Personenzige mit allen fir Zone 8 gultigen RVL-
Verbundfahrausweisen zugelassen.

- Sonderverkehre nach ortlicher Bekanntmachung.

- den Binnenverkehr auf der Schiene zwischen den Bahnhofen/Haltepunkten
Riehen — Basel Bad. Bf. — Basel SBB.

2. Tarifsystem

Far die Preisbildung ist der Tarifraum in Tarifzonen (Flachenzonen) eingeteilt. Die
Kennzeichnung erfolgt durch Tarifzonenziffern.

Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der bei der Fahrt tatsachlich berthrten
Tarifzonen. Dies gilt grundsatzlich auch bei Fahrten zu Zielen innerhalb einer Tarifzone,
die jedoch nur Uber eine andere Tarifzone erreichbar sind.

Ausnahme hierzu ist die Tarifzone 8. Bei Start oder Ziel in der Tarifzone 8 oder bei
Ruckfahrt in eine Zone, die bei der Fahrt schon bertuhrt wurde, ist die Zone 8
mitzuzahlen. Lediglich beim Durchfahren ist die Zone 8 nicht zu zahlen. Eine Durchfahrt
ist dann gegeben, wenn ausgehend von einer angrenzenden Zone (1, 2 oder 3) nach
dem Durchfahren der Zone 8 eine andere angrenzende Tarifzone erreicht wird:

- von Zone 2 Uber 8 nach 1 oder umgekehrt,



- von Zone 2 Uber 8 nach 3 oder umgekehrt,
- von Zone 1 Uber 8 nach 3 oder umgekehrt.

Beginnt oder endet eine Fahrt an einer Haltestelle, die auf einer Tarifzonengrenze liegt,
so zahlt diese Haltestelle zu der Tarifzone, in der die Fahrt durchgefuhrt wird.

Bei Fahrwegmoglichkeiten zum Fahrtziel Uber verschiedene Tarifzonen ist der
tatsachlich benutzte Weg zu bezahlen.

Tarifzonen, die bei einer Fahrt mehrmals beruhrt werden, werden bei der Preisbildung
nur einmal berechnet.

Start, Ziel und Via-Zone (bei Umwegfahrten) sind auf dem Fahrausweis eingetragen
und in diesen und evtl. weiteren entsprechend dem Fahrtverlauf dazwischen liegenden
Zonen ist der Fahrausweis gultig. Innerhalb dieser Tarifzonen ist der Umstieg zwischen
den Verkehrsunternehmen uneingeschrankt moglich.

Im Einzelfahrscheinbereich entspricht jede Preisstufe einer Tarifzone.

Im Zeitkartenbereich sind die ersten beiden Zonen zu einer Preisstufe
zusammengefalt.

Zeitkarten fur 3 Zonen und mehr und Einzelfahrausweise fur 4 Zonen und mehr gelten
im gesamten RVL-Gebiet.

3. Fahrpreise

Die Fahrpreise fur das Fahrausweissortiment des RVL sind in der jeweils gultigen Fahr-
preistafel (Anlage 3) enthalten.

Far den Fahrausweiserwerb in den Fahrzeugen des regionalen Schienenverkehrs gel-
ten erhohte Fahrpreise gemal § 7 Abs. 2. der RVL-Beférderungsbedingungen.

4. Kinder

Die in der Fahrpreistafel angegebenen Fahrpreise fur Kinder gelten vom Beginn der
gesetzlichen Schulpflicht an, spatestens aber ab Vollendung des 6. Lebensjahres bis
vor der Vollendung des 15. Lebensjahres. Ab dem Tag, an dem das Kind das 15.
Lebensjahr vollendet, gilt der Erwachsenentarif. Nicht schulpflichtige Kinder unter 6
Jahren werden nur in Begleitung einer Aufsichtsperson mit gultigem Fahrausweis un-
entgeltlich befordert. Eine Aufsichtsperson mit gultigem Fahrausweis kann bis zu 4
oder alle eigenen nicht schulpflichtigen Kinder unter 6 Jahren unentgeltlich mitneh-
men. Ansonsten ist der Fahrpreis fur Kinder zu entrichten.

Abweichungen hiervon sind bei den jeweiligen Fahrausweisregelungen bzw. unter 9.
Beforderung von Gruppen aufgefuhrt.

Bei der PunkteCard ist fur Kinder die aus den Entwertungstafeln ersichtliche Punktezahl
zu entwerten.



5. Fahrausweise

5.1. Fahrausweisarten

Fahrausweise des Verbundtarifes sind:

* Fahrausweise mit beschrankter Fahrtenzahl

Einzelfahrausweis
Punktekarte (PunkteCard)
ViererCard
Gruppenfahrausweis

* Fahrausweise mit unbeschrankter Fahrtenzahl

24-Stunden-Karte - SoloCard24 und TeamCard24

Monatskarte und Jahreskarte flur Erwachsene (lUbertragbar) - RegioCard
Monatskarte im Ausbildungsverkehr (personlich) - Schiiler RegioCard
Jahresabo fur Erwachsene (personlich) - JobCard

5.2. Fahrausweise mit beschrankter Fahrtenzahl
5.2.1. Einzelfahrausweise

Einzelfahrausweise gelten fur eine Fahrt in eine Richtung und berechtigen zum Umstei-
gen. Sie sind zu entwerten, falls sie nicht bereits entwertet ausgegeben werden. Entwer-
tete Einzelfahrausweise sind nicht Ubertragbar und gelten nach Entwertung zum soforti-
gen Fahrtantritt. Umweg-, Rund- und Ruckfahrten sowie Fahrtunterbrechungen sind
nicht gestattet.

Die Zone, in der die Fahrt angetreten wurde, wird durch Entwerteraufdruck oder bei
Verkauf im Bus durch elektronische Drucker auf dem Fahrausweis ausgewiesen.

Aus Fahrausweisautomaten und aus elektronischen Druckern ausgegebene Einzelfahr-
ausweise sind bereits entwertet.

5.2.2. Punktekarte - PunkteCard

PunkteCards sind rabattierte Einzelfahrausweise. PunkteCards konnen an Verkaufsstel-
len, bei bestimmten Verkehrsunternehmen beim Fahrpersonal sowie aus allen Fahr-
ausweisautomaten als eine Karte mit 20 Punkten bzw. 2 Karten mit je 10 Punkten ge-
kauft werden.

Entfernungsabhangig ist eine entsprechende Anzahl von Punkten zu entwerten, die sich
aus den Entwertungstabellen ergibt.



Je nach Anzahl durchfahrener Zonen ist eine entsprechende Anzahl von Punkten zu
entwerten:

o An den Bahnhofen des regionalen Schienenverkehrs muss vor Fahrtantritt die
PunkteCard im Fahrausweisentwerter durch den Fahrgast entwertet werden.

Eine Entwertung der PunkteCard in den Zigen des regionalen Schienenver-
kehrs ist grundsatzlich ausgeschlossen. Eine Entwertung im Zug erfolgt nur,
wenn eine Entwertung vor Antritt der Fahrt nachgewiesenermallen wegen Feh-
lens oder Funktionsunfahigkeit des Fahrausweisentwerters nicht moglich war
und wenn sich der Fahrgast unverziglich und unaufgefordert meldet. In allen
anderen Fallen ist eine Entwertung in den Zugen des regionalen Schienenver-
kehrs ausgeschlossen.

o Sind in den Fahrzeugen Entwerter vorhanden, hat der Fahrgast die Entwertung
der PunkteCard unmittelbar nach Fahrtantritt selbst vorzunehmen.

o In den Regionalbussen ohne Entwerter wird die PunkteCard durch das Fahr-
personal abgestempelt.

Zur Entwertung im Fahrausweisentwerter muss die PunkteCard entsprechend der beno-
tigten Anzahl von Punkten umgeknickt und in Pfeilrichtung in den Entwerter gesteckt
werden. Durch den Entwertungsdruck gelten die abgestempelten Punkte und alle Punk-
te davor mit niedrigerer Nummer als entwertet.

Restpunkte kdnnen zusammen mit einer neuen PunkteCard verwendet werden. In die-
sem Falle sind der letzte Punkt der alten Karte und die noch erforderlichen Punkte der
neuen Karte zu entwerten.

Abgetrennte Einzelpunkte sind ungultig, d.h. es werden nur ganze Karten anerkannt.
Ruckfahrt auf bereits fur die Hinfahrt entwertete Punkte ist nicht gestattet.

Die PunkteCard ist ab dem Ausgabetag ein Jahr giltig. Eine (anteilige) Erstattung des
Fahrpreises kann bis spatestens 6 Monate nach Ablauf der Gultigkeit beantragt wer-
den.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen fiir Einzelfahrausweise.
5.2.3 ViererCard

Die ViererCard ist ein Fahrausweis mit je vier Fahrtmoglichkeiten fur jede der
Preisstufen fur Erwachsene oder Kinder. Der Verkauf erfolgt aus Automaten oder
vom Block: Die Entwertung eines der vier Entwertungsfelder berechtigt zu einer
Fahrt. Die Entwertung hat unverzuglich bei Fahrtantritt zu erfolgen. Fir jeden Fahr-
gast ist ein Feld zu entwerten.

5.24 Gruppenfahrausweis
Siehe 9.



5.3. Fahrausweise mit unbeschrankter Fahrtenzahl
5.3.1. 24-Stunden-Karte - Card24

Die Card24 wird mit Gultigkeit fur den gesamten Verbundraum oder mit Gultigkeit fur bis
zu drei aneinander angrenzende RVL-Zonen ausgegeben.

Die Card24 berechtigt zu beliebig haufigen Fahrten im jeweiligen Geltungsbereich in-
nerhalb der Geltungsdauer. Die Geltungsdauer betragt ab dem Zeitpunkt der Entwer-
tung 24 Stunden.

Sie wird wie folgt angeboten:
o 24-Stunden-Karte fur eine Person (SoloCard24)
o 24-Stunden-Karte fur bis zu funf Personen (TeamCard24)

Card24 sind nur mit Entwertungsaufdruck gultig. Die Entwertung hat unverzuglich bei
Fahrtantritt zu erfolgen, sofern die Fahrausweise nicht bereits entwertet ausgegeben
werden. Aus Fahrausweisautomaten und aus elektronischen Druckern ausgegebene
24-Stunden-Karten sind bereits entwertet. Entwertete Card24 sind nicht Ubertragbar
und gelten nach Entwertung zum sofortigen Fahrtantritt. Die Zone, in der die Fahrt
angetreten wurde, wird durch den Entwerteraufdruck ausgewiesen. Die letzte Fahrt
ist innerhalb des Gilltigkeitszeitraums abzuschliefl3en.

Mitnahmeregelung: Die SoloCard24 fur eine Person berechtigt zur unentgeltlichen
Mitnahme von bis zu zwei Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren oder aller Kinder im Al-
ter von 6 bis 14 Jahren, die durch Vorlage eines Familienpasses als die eigenen aus-
gewiesen werden. Ab dem Tag des 15. Geburtstages ist die kostenlose Mitnahme nicht
mehr moglich. Anstelle eines Kindes kann auch ein Hund mitgenommen werden. Die
Anzahl der unentgeltlich zu beférdernden Hunde ist auf zwei beschrankt.

Die TeamCard24 kann von bis zu finf Personen genutzt werden. Anstelle einer Person
wird auch ein Hund befdrdert. Die Anzahl der unentgeltlich zu beférdernden Hunde ist
auf vier beschrankt.

5.3.2. Zeitkarten
5.3.2.1. Allgemeines

Zeitkarten sind bei allen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen des Regio-
Verkehrsverbundes Lorrach erhaltlich, auerdem bei allen Busfahrern der Regionalbus-
linien im Verbundraum, bei der SBG SudbadenBus GmbH in Form von Magnetkar-
ten/Chipkarten und zugehdriger Fahrausweisquittung. RegioCard Erwachsene und
Schiler werden auch aus Fahrausweisautomaten verkauft, ab dem 25. d.M. werden an
Automaten RegioCard fur den Folgemonat ausgegeben.

In den Zugen des regionalen Schienenverkehrs werden Zeitkarten nicht verkauft.



Zeitkarten gelten fur den angegebenen Kalendermonat und darlber hinaus bis ein-
schlieBlich des ersten Werktages des folgenden Monats zu beliebig haufigen Fahrten
innerhalb der Geltungsdauer und des Geltungsbereiches. Ist dieser Werktag ein Sams-
tag, gelten die Fahrausweise bis einschliel3lich des nachstfolgenden Werktages.

Zeitkarten kénnen bis zu 3 Monate vor dem ersten Gultigkeitstag gekauft werden. Zeit-
karten in Magnet-/Chipkartenform kdnnen bis zu drei Monate im Voraus fortlaufend, d.h.
ohne Unterbrechung, verlangert werden.

Die Weitergabe der Ubertragbaren Zeitkarten gegen Entgelt ist untersagt. Bei Verstol3
gegen diese Bestimmung ist das jeweils benutzte Verkehrsunternehmen berechtigt,
diese Ubertragbare Zeitkarte ersatzlos einzuziehen.

Der raumliche Geltungsbereich einer Zeitkarte kann durch einen Einzelfahrausweis/
PunkteCard fur die Anzahl der zusatzlich befahrenen Zonen erweitert werden. Der zu-
satzlich geloste Fahrausweis ist nur zusammen mit der Zeitkarte gultig. Der zusatz-liche
Einzelfahrausweis (,Anschlussfahrschein“) oder die PunkteCard ist vor Fahrtantritt zu
I6sen bzw. zu entwerten. Es ist Aufgabe des Fahrgastes, sich Uber die fur die Weiter-
fahrt erforderliche Preisstufe (Zone) des Einzelfahrausweises bzw. bei Nutzung der
PunkteCard Uber die notwendige Punktzahl zu informieren. Die vorhandene Zeitkarte
wird bei der Preisfindung des zusatzlichen Fahrausweises nicht bertcksichtigt oder an-
gerechnet.

Freizeitregelungen: Die Erwachsenenmonatskarten (RegioCard, JahresRegioCard,
JobCard, RegioCard Plus, RegioCard Plus light) berechtigen im RVL-Verbundraum zur
Nutzung des gesamten RVL-Liniennetzes ganztagig an Samstagen und Sonn- und Fei-
ertagen unabhangig von den auf der Karte eingetragenen Zonen.

Die Monatskarte im Ausbildungsverkehr (SchulerRegioCard) berechtigt montags bis
freitags ab 14:00 Uhr und ganztagig an Samstagen und Sonn- und Feiertagen sowie in
den landeseinheitlichen Schulferien in Baden-Wurttemberg (nicht an ,beweglichen Fe-
rientagen® einzelner Schulen) bis 03.00 Uhr des Folgetages (Fahrtende) zur Nutzung
des gesamten RVL-Liniennetzes unabhangig von den auf der Karte eingetragenen Zo-
nen. Die SchilerRegioCard gilt dariber hinaus montags bis freitags ab 14:00 Uhr und
ganztagig an Samstagen und Sonn- und Feiertagen sowie in den landeseinheitlichen
Schulferien in Baden-Wiurttemberg (nicht an ,beweglichen Ferientagen® einzelner Schu-
len) bis 03:00 Uhr des Folgetages (Fahrtende) - ebenso in der Zeit vom Freitag vor
Rosenmontag bis zum Freitag nach Rosenmontag - als Netzkarte in den vier Partner-
verbunden RVF, WTV, TGO und VSB (,fanta5-Regelung®).

Zur RVL-SchilerRegioCard muss im RVL und in den Partnerverbiinden lediglich die
entsprechende RVL-Schuler-StammCard mitgefuhrt werden. Ebenso werden zu den
angegebenen Zeiten die Monatskarten im Ausbildungsverkehr der vier genannten Part-
nerverbunde mit zugehorigem Berechtigungsnachweis als Fahrausweis im RVL ver-
bundweit anerkannt. Bei der fanta5-Regelung handelt es sich um eine kostenlose Zu-
satzleistung der beteiligten Verbunde fur Inhaber von Monatskarten im Ausbildungsver-
kehr.

Sommerferienregelung: Die SchilerRegioCard flr den Monat September berechtigt
wahrend der landeseinheitlichen Sommer-Schulferien zur Nutzung des gesamten RVL-
Liniennetzes und der Partnerverbinde RVF, WTV, VSB und TGO.
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Mitnahmeregelung: Die Erwachsenenmonatskarten (RegioCard, JahresRegioCard,
JobCard, RegioCard Plus, RegioCard Plus light) berechtigen im RVL-Verbundraum an
Samstagen und Sonn- und Feiertagen zur unentgeltlichen Mitnahme von bis zu vier
Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren oder aller Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, die
durch Vorlage eines Familienpasses als die eigenen ausgewiesen werden. Ab dem Tag
des 15. Geburtstages ist die kostenlose Mitnahme nicht mehr moglich. Anstelle eines
Kindes kann auch ein Hund mitgenommen werden. Die Anzahl der unentgeltlich zu be-
fordernden Hunde ist auf vier beschrankt.

5.3.2.2. Monatskarte fur Erwachsene - RegioCard

RegioCards werden Ubertragbar ausgegeben, durfen aber jeweils nur von einer Person
fur eine Fahrt verwendet und missen dabei vom Benutzer mitgefuihrt werden, sie gelten
zu beliebig haufigen Fahrten innerhalb der Geltungsdauer und des -bereichs.

5.3.2.3. Jahreskarte fur Erwachsene - JahresRegioCard

Jahreskarten werden Ubertragbar ausgegeben, durfen aber jeweils nur von einer Per-
son fur eine Fahrt verwendet und mussen dabei vom Benutzer mitgefuhrt werden, sie
gelten zu beliebig haufigen Fahrten innerhalb der Geltungsdauer und des -bereichs.

Jahreskarten gelten fur die Dauer von 12 Kalendermonaten. Der Fahrpreis ist im voraus
zu entrichten. Es werden 12 Monatskartenabschnitte mit entsprechendem Gultigkeits-
aufdruck ausgegeben. Bei Magnet- oder Chipkarten mit dazugehoriger Fahrausweis-
quittung wird nur eine Jahreskarte ausgegeben.

Jahreskarten sind als Fahrausweis nur gultig, wenn der jeweils gultige Monatskartenab-
schnitt bzw. die Magnet-/Chipkarte mit dazugehériger Fahrausweisquittung benutzt wird.
Jahreskarten gelten zu beliebig haufigen Fahrten innerhalb der Geltungsdauer und des -
bereichs.

Jahreskarten, in deren Gultigkeitszeitraum eine Tarifanderung fallt, gelten ohne Aufzah-
lung weiter. Ein Vorverkauf ist nur moglich, wenn mindestens einer der Glltigkeitsmona-
te vor der Tarifanderung liegt.

5.3.2.4. Jahreskarte fiir Erwachsene - JobCard

Die JobCard wird auf den Inhaber ausgestellt und ist nicht Gbertragbar. Sie gilt nur zu-
sammen mit einem gultigen Lichtbildausweis.

Die JobCard wird auf Antrag fur Firmenangehdrige oder Mitarbeiter einer Firma oder
Institution ausgegeben, wenn dem RVL zur Abbuchung der Monatsbetrage eine Ein-
zugsermachtigung erteilt wird. Der Antrag ist von der Firmal/Institution zu bestatigen.

Der Antrag und Anderungsmitteilungen missen bis spatestens zum 10. des Vormonats
bei der RVL-Geschéftsstelle vorliegen. Anderungen von Adresse, Bankverbindung oder
der gewlnschten Zonen sind der RVL-Geschéftsstelle unverzuglich mitzuteilen. Es wer-
den jahrlich besonders als "JobCard” gekennzeichnete Jahres-Plastikkarten von der
RVL-Geschéaftsstelle versandt.
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Die JobCard wird zum Preis von ca. "%, des Monatskartenpreises fiir Erwachsene nach
dem jeweiligen RVL-Tarif ausgegeben. Die monatlichen Teilbetrage werden zum Mo-
natsanfang vom Konto des Kunden per Lastschriftverfahren eingezogen. Dritte kdnnen
die monatlichen Teilbetrage ganz oder teilweise Ubernehmen, der Einzug erfolgt dann
zu den vereinbarten Anteilen vom JobCard-Kunden und vom Dritten. Bei Anderung der
RVL-Tarife werden die Monatsbetrage ab dem Anderungszeitpunkt angepalt.

Die JobCard ist mindestens fur 12 aufeinander folgende Kalendermonate zu beziehen.
Wird das JobCard-Verfahren nicht bis zum 10. des letzten Giltigkeitsmonats vor Ablauf
geklndigt, verlangert sich dieses jeweils um 12 Monate.

Die JobCard kann vom Inhaber jederzeit bis zum 10. eines Kalendermonats zum je-

weiligen Monatsende schriftlich gekiindigt werden. Bei einer Kindigung im ersten

Jahr wird fur den abgelaufenen Zeitraum der Unterschied zwischen den ermafigten

Abobetragen und den Preisen der Monatskarte flir Erwachsene nacherhoben; maxi-

mal jedoch die Differenz zwischen den entsprechenden aufsummierten monatlichen

Einziehungsbetragen und dem aufsummierten Tarif flr die JobCard, der fur den Be-

zug fur 12 Monate zu zahlen gewesen ware.

Die Nacherhebung erfolgt nicht,

- das Abonnement mindestens 12 aufeinander folgende Monate bestanden hat,
oder

- die Kundigung aus Grunden erfolgt, die das Verkehrsunternehmen zu vertreten
hat, oder

- der Kunde verstorben ist.

Eine Nacherhebung unterbleibt aul3erdem, wenn die Kindigung mit Beendigung des

Arbeitsverhaltnisses oder Wechsel des Arbeitsplatzes, Wechsel an einen Wohnort

aulBerhalb des Verbundraumes, Mutterschaft oder Erziehungsurlaub, oder unvorher-

gesehenen, vom Fahrgast nicht zu beeinflussenden Ereignissen begrundet wird. Der

Klindigungsgrund ist glaubhaft darzulegen.

Tarifanderungen werden in der ortlichen Presse bekannt gegeben. Eine aulerordent-
liche Kiindigung ist dann bis zum 10. des Monats zum jeweiligen Monatsende vor der
Tarifanderung maoglich. Bei einer Kindigung im ersten Jahr erfolgt keine Nachbelas-
tung. Bei Fortsetzung des Abonnements wird der monatliche Einziehungsbetrag an-
gepasst.

Ist eine fristgemale Einziehung nicht moglich (insbesondere wegen mangelnder
Kontodeckung, nicht anerkannter Lastschrift, widerrufener Einzugsermachtigung), so
kann das Abonnement seitens des RVL fristlos gekuindigt werden.

Vom Kunden zu vertretende Gebuhren wie z.B. Rucklastschriften oder Nachsendege-
buhren tragt der Kunde zzgl. einer Bearbeitungsgebuhr gemaf Entgelttabelle (Anlage 5
der Beférderungsbedingungen).

Fir eine abhanden gekommene JobCard wird gegen ein Entgelt nach den Beférde-
rungsbedingungen Anlage 5 eine Ersatz-JobCard fur die restliche Geltungsdauer aus-
gestellt. Eine abhanden gekommene JobCard, fur die eine Ersatzkarte ausgestellt wur-
de, ist ungultig und ist bei Wiederauffinden an die RVL-Geschaftsstelle zurickzugeben.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen fiir Monatskarten.
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5.3.2.5. AboPlus Baden-Wiirttemberg

Das Verbund Uberschreitende Jahreskartenangebot AboPlus Baden-Wurttemberg gilt
zur Nutzung im RVL wie eine RVL-RegioCard gleicher Gultigkeit. Es gelten die Rege-
lungen des RVL-Gemeinschaftstarifs zu diesem Angebot entsprechend, soweit sich
nicht aus den AGB der DB AG zum AboPlus Baden-Wirttemberg in der jeweils gulti-
gen Fassung insbesondere zu Erwerb, Erstattung, Umtausch, Kindigung und Verlust
abweichende Regelungen ergeben.

5.3.2.6. Monatskarte im Ausbildungsverkehr - SchiilerRegioCard

Die Monatskarte im Ausbildungsverkehr wird nur als personliche, nicht Ubertragbare
Karte ausgegeben.

Die Monatskarte im Ausbildungsverkehr gilt nur zusammen mit einer gultigen Stamm-
Card, auf der Vor- und Zuname, Geburtsdatum und vollstandige Adresse der Inhabe-
rin/des Inhabers leserlich eingetragen sind. Die Eintragung sowie die eigenhandige Un-
terschrift missen mit Tinte oder Kugelschreiber erfolgen.

Die StammCard ist unentgeltlich bei den Verkehrsunternehmen erhaltlich. Sie wird auch
bei verschiedenen Ausbildungsstatten (Schulen, Betriebe, Berufsakademie) vorgehal-
ten.

Im Ubergangsbereich des RVF im RVL wird auch die Stammkarte des RVF anerkannt.

Die Berechtigung zur Nutzung von Monatskarten im Ausbildungsverkehr hat sich der
Verkehrsunternehmer vom Auszubildenden nachweisen zu lassen.

Die Berechtigung wird in der StammCard von der Ausbildungsstatte eingetragen. Fur
auswartige Schuler und Studenten kdnnen die Angaben auf der StammCard auch durch
Stempel und Unterschrift eines Verkehrsunternehmens bestatigt werden.

Studierende konnen stattdessen auch die per EDV erstellte Bescheinigung der Universi-
tat auf der StammCard befestigen.

Die StammCard wird flur ein Schuljahr gultig gestempelt und hat dartber hinaus in den
angrenzenden Sommerferien sowie bis zum 30.09. des Folgeschuljahres Gultigkeit und
kann einmal verlangert werden.

Die Nummer der StammCard ist deutlich auf den Fahrausweis bzw. bei Magnet- oder
Chipkarten auf die Fahrausweisquittung zu Ubertragen. Der Inhaber einer Monatskarte
im Ausbildungsverkehr muf3 nach Vollendung des 15. Lebensjahres mit einem gultigen
Lichtbildausweis belegen konnen, dal} er der berechtigte Inhaber ist.

Die Benutzung der 1. Wagenklasse der Zige des regionalen Schienenverkehrs mit ei-
ner SchilerRegioCard ist ausgeschlossen, auch der Ubergang in die 1. Klasse des re-
gionalen Schienenverkehrs ist nicht zulassig.

Auszubildende im Sinne des Personenbeforderungsgesetzes sind:
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Schulpflichtige Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres.
Nach Vollendung des 15. Lebensjahres

Schuler und Studenten offentlicher, staatlich genehmigter oder staatlich an-

erkannter privater

¢ allgemeinbildender Schulen,

¢ Dberufsbildender Schulen,

e Einrichtungen des zweiten Bildungsweges,

e Hochschulen, Akademien, mit Ausnahme der Verwaltungsakademien,
Volkshochschulen und Landvolkhochschulen,

Personen, die private Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen besu-
chen, die nicht unter Buchstabe a) fallen, sofern sie aufgrund des Besuches
dieser Schulen oder Bildungseinrichtungen von der Berufsschulpflicht befreit
sind oder sofern der Besuch dieser Schulen und sonstigen privaten Bil-
dungseinrichtungen nach dem Bundesausbildungsforderungsgesetz forde-
rungsfahig ist;

Personen, die an einer Volkshochschule oder einer anderen Einrichtung der
Weiterbildung Kurse zum nachtraglichen Erwerb des Haupt- oder Realschul-
abschlusses besuchen;

Personen, die in einem Berufsausbildungsverhaltnis im Sinne des Berufsbil-
dungsgesetzes oder in einem anderen Vertragsverhaltnis im Sinne des § 19
des Berufsbildungsgesetzes stehen, sowie Personen, die in einer Einrichtung
aullerhalb der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne des § 40 Abs. 3 des
Berufsbildungsgesetzes, § 37 Abs. 3 der Handwerksordnung, ausgebildet
werden;

Personen, die einen staatlich anerkannten Berufsvorbereitungslehrgang be-
suchen;

Praktikanten, Volontare und Arzte im Praktikum, sofern die Ableistung eines
Praktikums oder Volontariats vor, wahrend oder im Anschluss an eine staat-
lich geregelte Ausbildung oder ein Studium an einer Hochschule nach den fir
Ausbildung und Studium geltenden Bestimmungen vorgesehen ist, wahrend
der Zeit der Ableistung dieses Praktikums oder Volontariats;

Amtsanwarter/innen des einfachen und mittleren Dienstes sowie Praktikan-
ten und Personen, die durch Besuch eines Verwaltungslehrganges die Quali-
fikation fur die Zulassung als Beamtenanwarter des einfachen oder mittleren
Dienstes erst erwerben mussen, sofern sie keinen Fahrkostenersatz von der
Verwaltung erhalten;

Teilnehmer/innen an einem freiwilligen 6kologischen bzw. sozialen Jahr oder
vergleichbaren sozialen Diensten.

Zivildienstleistende und Angehorige der Bundeswehr erhalten keine Monatskarte im
Ausbildungsverkehr.
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6. Verlust oder Zerstorung

Bei Verlust oder Zerstorung eines nicht ab der Ausgabe personalisierten RVL-
Fahrausweises wird grundsatzlich kein Ersatz geleistet.

Bei Verlust oder Zerstérung der JobCard wird eine Ersatzkarte gegen eine Gebuhr ge-
mal Entgelttabelle (Anlage 5 der Beférderungsbedingungen) ausgestellt.

7. Beforderung von Schwerbehinderten

Die Beforderung von Schwerbehinderten, ihrer Begleitperson, Blindenfihrhunden,
Krankenfahrstihlen, orthopadischen Hilfsmitteln und ihres Handgepacks richtet sich
nach dem Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX), Kap. 13, § 145 in der jeweils gul-
tigen Fassung.

Die Berechtigung ist auf Verlangen des Fahr- und Aufsichtspersonals nachzuweisen.

1. Zur unentgeltlichen Beforderung berechtigen folgende Ausweise, wenn sie
mit einem Beiblatt mit gultiger Wertmarke versehen sind:

- Schwerbehindertenausweis (grun/orange)

- Ausweis zur unentgeltlichen Beférderung im offentlichen Personen-
nahverkehr (grin/orange).

2. Inhaber von Ausweisen mit dem Merkzeichen "1. KI." (auch ohne Wertmarke)
konnen mit einem Fahrausweis 2. Klasse auch die 1. Klasse benutzen. Ist
der Ausweis zusatzlich zum Merkzeichen mit einer gultigen Wertmarke ver-
sehen, kann die 1. Klasse unentgeltlich benutzt werden. Bei Vorhandensein
der Merkzeichen ,1. Klasse® und ,B“ gilt die unentgeltliche Beférderung in der
1. Klasse genauso fiir die Begleitperson. Der Ubergang in die 1. Klasse mit
einem Ausweis ohne Merkzeichen ,1. Klasse® ist auch gegen Zahlung eines
Zuschlages bzw. der Preisdifferenz nicht moglich.

3. Soweit im Ausweis die Notwendigkeit einer standigen Begleitung bestatigt ist,
hat die Begleitperson Anspruch auf unentgeltliche Beférderung. In diesem
Fall tragt der Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen "B". Dies gilt auch
fur Ausweise ohne Wertmarke. Das gleiche gilt fir die Beférderung des
Handgepacks, eines mitgefuhrten Krankenfahrstuhls (soweit die
Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zulal3t, d.h. nur in dafir geeigneten
Fahrzeugen), sonstiger orthopadischer Hilfsmittel oder fur einen Hund, den
ein schwerbehinderter Mensch mitflhrt, in dessen Ausweis die Notwendigkeit
einer standigen Begleitung eingetragen ist und der ohne Begleitperson fahrt.
Bei Mitnahme eines Flhrhundes mul® auf der Rilckseite des
Schwerbehindertenausweises das Merkzeichen "BL" eingetragen sein.

8. Benutzung der 1. Klasse im regionalen Schienenverkehr
8.1. Allgemein
Die Preise fur die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs ergeben

sich aus der Fahrpreistafel. Grundsatzlich ist fur die Benutzung der 1. Klasse ein Zu-
satzfahrausweis erforderlich. Zusatzfahrausweise gelten nur in Verbindung mit dem zu-



15

gehorigen Fahrausweis. Aus Fahrausweisautomaten des regionalen Schienenverkehrs
werden 1. Klasse-Fahrausweise als ein Fahrausweis ausgegeben.

8.2. Einzelfahrausweis / PunkteCard / ViererCard

Fir die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs ist fir Erwachsene
und Kinder zusatzlich zum Fahrausweis je Fahrt und Person ein Kinderfahrausweis als
Zusatzfahrausweis erforderlich. Zusatzfahrausweise gelten jeweils flr eine Fahrt und
so lange wie der zugehorige Fahrausweis.

Der Preis dieses Zusatzfahrausweises ist einheitlich fiir Erwachsene und Kinder.

Malgebend fur den Kauf des Zusatzfahrausweises ist die Preisstufe der im regionalen
Schienenverkehr zuriickgelegten Fahrstrecke in der 1. Klasse.

Fir die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs mit PunkteCard ist
fir Erwachsene und Kinder zusatzlich zu den fur die Fahrt erforderlichen Punkten je
Fahrt und Person die fur Kinder erforderliche Punktzahl zu entwerten.

8.3. Card24

- Fir die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs mit der So-
loCard24 bis 3 Zonen ist zusatzlich ein Einzelfahrausweis fur 3 Zonen, mit der
SoloCard24 Netz ein Einzelfahrausweis flr 4 Zonen mit gleicher Entwertung er-
forderlich.

- Flr die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs mit der
TeamCard24 bis 3 Zonen ist zusatzlich je ein Einzelfahrausweis fir 3 Zonen,
mit der TeamCard24 Netz je ein Einzelfahrausweis fur 4 Zonen mit gleicher
Entwertung fir jede der mitfahrenden Personen erforderlich.

Zusatzfahrausweise gelten so lange und im gleichen Geltungsbereich wie der zugehori-
ge Fahrausweis sowie fur alle auf den zugehorigen Fahrausweis mitgenommenen Per-
sonen.

8.4. Zeitkarten

Far die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs mit RegioCard (auch
Jahreskarte oder JobCard) ist zusatzlich eine weitere RegioCard (bzw. JobCard) der
Preisstufe 1 mit gleicher zeitlicher Gultigkeit und mit gleichem raumlichen Gultigkeitsbe-
reich erforderlich.

Von Fahrgésten mit RegioCard 2. Klasse ist fir den einmaligen Ubergang in die 1.
Klasse des regionalen Schienenverkehrs ein Zusatzfahrausweis gemaf 8.2. zu I6sen.

JobCard 1. Klasse werden als ein Fahrausweis ausgegeben.

Mit Monatskarten im Ausbildungsverkehr (SchulerRegioCard und RegioCard Plus Ju-
gendliche) ist ein Ubergang in die 1. Klasse nicht maglich.
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9. Beforderung von Gruppen

9.1. Anmeldung

Gruppenfahrten (ab 10 Personen) sollten zur Sicherung der Beforderung drei Tage vor-
her bei dem jeweiligen Verkehrsunternehmen angemeldet werden. Bei Busunterneh-
men ist die Anmeldung zwingend erforderlich.

9.2. Fahrausweise

Bei den Verkaufsstellen des regionalen Schienenverkehrs und bei einzelnen Busunter-
nehmen (Anmeldung erforderlich) wird ein besonderer Gruppenfahrausweis angeboten.
Far diesen gelten die Bestimmungen fur Einzelfahrausweise.

Je nach Zusammensetzung, Personenzahl und Fahrtenhaufigkeit der Gruppe wird al-
ternativ die rabattierte PunkteCard und/oder Card24 empfohlen.

Bei Kindergartengruppen in Begleitung mindestens eines Erwachsenen mit gultigem
Fahrausweis werden alle Kinder unter 6 Jahren unentgeltlich beférdert, die Anmel-
dung der Gruppe beim jeweiligen Verkehrsunternehmen ist zwingend erforderlich.

10. Beforderung von Polizei- und Zollbeamten sowie Mitarbeitern der Bahn-
hofsmission

Polizei- und Zollbeamte in Uniform werden in den Bussen und in den Zugen des regio-
nalen Schienenverkehrs in der 2. Klasse unentgeltlich beférdert. Mitarbeiter der Bahn-
hofsmission in Dienstkleidung kdnnen den regionalen Schienenverkehr unentgeltlich
nutzen.

1. Beforderungsentgelte fur Tiere und Sachen
11.1. Hunde

Far Hunde mit Ausnahme kleiner Hunde in Behaltnissen (vgl. 12.3.) ist ein fur die
Fahrstrecke gultiger Einzelfahrausweis fir Kinder zu erwerben. Fir die regelmafige
Mitnahme von Hunden kdnnen Monatskarten oder Jahreskarten fur Erwachsene er-
worben werden. Dies gilt auch fir durch Zeitkarteninhaber mitgefuhrte Hunde. Auf
PunkteCards ist die fur Kinder erforderliche Punktezahl zu entwerten.

Blindenfihrhunde, die einen Blinden begleiten und im Schwerbehindertenausweis
eingetragen sind, sowie Polizeihunde und Hunde des Grenzschutzes und des Zolls
werden unentgeltlich beférdert

Die vorgenannten Fahrausweise berechtigen auch zur Mitnahme von Hunden in der
1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs.

Bei Fahrausweisen mit Mitnahmeregelung gelten die dort getroffenen Bestimmungen
uber die Mitnahme von Hunden.
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11.2. Fahrrader

Die Voraussetzungen zur Fahrradmithahme werden bei den einzelnen Verkehrsun-
ternehmen jeweils gesondert geregelt.

Far die Mitnahme von Fahrradern ist pro Fahrrad ein fur die Fahrstrecke gultiger Ein-
zelfahrausweis fur Erwachsene zu l6sen bzw. auf der PunkteCard zusatzlich zu den
fur die Fahrt erforderlichen Punkten getrennt nochmals die fur die Fahrt erforderliche
Punktzahl fur Erwachsene zu entwerten.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen fir Einzelfahrausweise.

In den Nahverkehrsziigen des regionalen Schienenverkehrs (S, RB, RE, aulRer IRE)
werden Fahrrader

- an Werktagen aufRer Samstag ab 9:00 Uhr
- an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ohne zeitliche Einschrankung
im Rahmen der vorhandenen Kapazitaten kostenlos befordert.

Ein Anspruch auf Mithahme besteht bei Platzmangel nicht. Die Fahrrader sind durch die
Reisenden selbst ein- und auszuladen. Im Zweifelsfall entscheidet das Zugpersonal U-
ber die Mitnahme. Im Ubrigen gelten die Tarifbestimmungen der Unternehmen im regi-
onalen Schienenverkehr fur die Mitnahme von Fahrradern im Schienenverkehr.

11.3. Sachen und kleine Tiere

Handgepack, Kinderwagen, Krankenfahrstihle, Ski, Rodelschlitten und sonstige Sa-
chen sowie kleine Tiere (auch Hunde), deren Mitnahme zugelassen ist und die in
geeigneten Behaltnissen untergebracht sind, werden unentgeltlich beférdert.

12. Verbundiibergreifende Tarifregelungen

Grundsatzlich sind flir Fahrten zwischen zwei oder mehreren Verkehrsverblinden
Karten zum hauseigenen Tarif des jeweils benutzten Verkehrsunternehmens zu 16-
sen. Im Binnenbereich eines Verbundes gilt ausschlieldlich der jeweilige Verbundtarif.

Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit es sich um besondere Ubergreifende Angebo-
te handelt, so z.B. das Baden-Wurttemberg-Ticket der DB, oder soweit sie in den
folgenden Bestimmungen ausdrucklich geregelt sind.

Verbundibergreifende Regelungen sind getroffen fir
- Fahrten in definierte Ubergangsbereiche (siehe 13.1. und 13.2.) und

- Fahrten zwischen allen Orten der Verkehrsverbinde (13.3.).
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12.1. Fahrten in die Ubergangsbereiche der Verbiinde in Baden-Wiirttemberg
121.1. Allgemein

Fir angrenzende Verkehrsverbiinde und Kooperationen sind Ubergangsbereiche
definiert, in denen Erganzungskarten "KombiCard” oder Regelungen zur Anerken-
nung von Fahrausweisen, z.B. PunkteCard, guiltig sind.

Die RVL-Monatskarte (RegioCard) fur Erwachsene, Jahreskarte und JobCard kann in
den Ubergangsbereichen durch eine KombiCard nach 13.1.2.2. oder 13.1.4.2. oder
durch eine PunkteCard nach 13.1.2.3. oder 13.1.4.3. erganzt werden. Diese monats-
gebundene KombiCard ist zur Fahrt nur in Verbindung mit einer fur den gleichen Zeit-
raum gultigen Monatskarte fur Erwachsene, Jahreskarte oder JobCard gultig. Zur
Monatskarte im Schuler-/Ausbildungsverkehr (SchilerRegioCard und RegioCard Plus
Jugendliche) gilt die KombiCard fur Erwachsene nicht.

Die RVL-Monatskarte im Schuler-/Ausbildungsverkehr (SchilerRegioCard und Regio
CardPlus Jugendliche) kann in den Ubergangsbereichen im WTV durch eine Kombi-
Card im Ausbildungsverkehr "SchilerKombiCard” erganzt werden. Diese monatsge-
bundene SchulerKombiCard ist zur Fahrt nur in Verbindung mit einer fur den gleichen
Zeitraum gultigen Monatskarte im Ausbildungsverkehr gultig. Zur Monatskarte fur
Erwachsene gilt die SchulerKombiCard nicht.

Die Fahrpreise sind in der jeweils gultigen RVL-Fahrpreistafel enthalten.

Fiar die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs mit zwei Kombi-
Cards RVL/RVF gelten die Tarifbestimmungen Ziffer 9. entsprechend.

12.1.2. RVL/RVF
12.1.2.1. Ubergangsbereich

Der Ubergangsbereich des RVL im RVF-Gebiet (RVL/RVF) umfasst Abschnitte der
Linien 702 DB, 261 Will, 264 Will, 291 Sutter, 4 SWEG, 110 SWEG, 111 SWEG, 112
SWEG, 1072 SBG, 1078 SBG, 7215 SBG, 7240 SBG, 7255 SBG, 7300 SBG.

mit folgenden Orten:

Altglashitten, Auggen, Badenweiler, Barental, Britzingen, Buggingen, Dattingen,
Feldberg (Markgraflerland), GriBheim, Hach, Hofsgrund, Hugelheim, Lipburg, Mull-
heim, Munstertal, MUnsterhalden, Muggardt, Neuenburg, Niederweiler, Obermunster-
tal, Oberweiler, Schweighof, Seefelden, Sehringen, Steinenstadt, Vogisheim, Zien-
ken, Zunzingen.

12.1.2.2. KombiCard RVL/RVF

Die KombiCard RVL/RVF ist ein Verbundfahrausweis der RVL GmbH und der Regio-
Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF). Sie wird zum monatlichen Preis laut Preistafel
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ausgegeben und berechtigt zu uneingeschrankten Fahrten innerhalb des Ubergangsbe-
reichs im RVF-Gebiet.

Die KombiCard RVL/RVF wird an Erwachsene ausgegeben und ist Ubertragbar. Im
Ausbildungsverkehr (SchulerRegioCard und RegioCardPlus Jugendliche) wird keine
besondere KombiCard ausgegeben. Die SchulerRegioCard kann nicht mit der Kombi-
Card erganzt werden.

Die KombiCard RVL/RVF ist in den Bussen der Unternehmen, die im Ubergangsbereich
verkehren, und aus allen Fahrausweisautomaten erhaltlich. Fir Fahrten mit der Kombi-
Card RVL/RVF gelten innerhalb des RVF-Gebiets dessen Tarifbestimmungen fur Mo-
natskarten mit Ausnahme der Mithahmeregelung.

12.1.2.3. PunkteCard RVL

Fir Fahrten mit der PunkteCard RVL in den Ubergangsbereich RVL/RVF bzw. zurlick
aus dem Ubergangsbereich RVL/RVF in das RVL-Gebiet sind zusétzlich zu den fir die
Fahrt im RVL-Gebiet erforderlichen Punkten 2 Punkte der RVL-PunkteCard (Erwachse-
ne) bzw. 1 Punkt (Kinder) zu entwerten.

121.3. RVF/RVL

Im Ubergangsbereich des RVF im RVL-Gebiet (RVF/RVL) wird die RVF Erganzungs-
karte RVL sowie die Punktekarte RVF anerkannt.

121.4. RVL/WTV
12.1.4.1. Ubergangsbereich

Der Ubergangsbereich des RVL im WTV-Gebiet (RVL/WTV) umfasst Abschnitte der
Linien 730 DB, 7301, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328,
7329, 7330, 7334, 7335 SBG in den ganzen Tarifzonen 1 oder 5 des WTV

mit folgenden Orten:

Altenschwand, Atdorf, Bad Sackingen, Bergalingen, Bernau, Binzgen, Brennet, Egg,
Finsterlingen, Friedborn, Frohnd, Frohnschwand, Giersbach, Glashof, Glashutten,
Grunholz, Hanner, Happingen, Harpolingen, Hausern, Hennenmatt, Heppenschwand,
Herrischried, Herrischwand, Hetzlemuhle, Hierbach, Hierholz, Hochenschwand, Hoch-
sal, Hogschur, Horbach, Hornberg, Hottingen, Hutten, Hattlebuck, Ibach, Immeneich,
Jungholz, Klosterweier, Kihmoos, Kutterau, Laithe, Laufenburg, Lindau, Lochmatt,
Luchle, Luttingen, Menzenschwand, Murg, Mutterslehen, Niedergebisbach, Niederhof,
Niedermuhle, Obergebisbach, Oberhof, Oberkutterau, Obersackingen, Oberweschnegg,
Oflingen, Prestenberg, Rickenbach, Rippolingen, Rotzel, Ruchenschwand, Riitte, Riit-
tehof, Ruttewies, Schlageten, Schmalenberg, Schmelze, Schweikhof, St. Blasien, Stei-
nernes Kreuz, Strick, Tiefenhausern, Todtmoos, Unterkutterau, Unterweschnegg, Ur-
berg, Vogelbach, Waldeck, Wallbach, Wehr, Wehrhalden, Wickertsmuhle, Wilfingen,
Willaringen, Wittenschwand, Wolpadingen.
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12.1.4.2. KombiCard RVL/WTV

Die KombiCard RVL/WTV ist ein Verbundfahrausweis der RVL GmbH und des Walds-
huter Tarif Verbundes (WTV). Sie wird zum monatlichen Preis laut Preistafel ausgege-
ben und berechtigt zu uneingeschrankten Fahrten innerhalb einer angrenzenden Zone
im WTV-Gebiet (Zone 1 oder 5).

Die KombiCard RVL/WTV wird

a) an Erwachsene ausgegeben und ist Ubertragbar,

b) im Ausbildungsverkehr nur als personlicher, nicht Ubertragbarer Fahrausweis ausge-
geben.

Sie ist in den Bussen der Unternehmen, die im Ubergangsbereich verkehren, und aus
allen Fahrausweisautomaten erhaltlich. Fir Fahrten mit der KombiCard RVL/WTV gel-
ten innerhalb des WTV-Gebiets dessen Tarifbestimmungen fur Monatskarten.

12.1.4.3. PunkteCard RVL

Die PunkteCard RVL gilt im angrenzenden WTV-Verbundraum bis einschlieRlich der
Orte Wehr, Brennet, Oflingen, Wallbach und Bad Sackingen.

Far Fahrten mit der PunkteCard RVL in den Landkreis Waldshut bis einschlie3lich
Bad Sackingen bzw. zurlck aus dem Landkreis Waldshut in das RVL-Gebiet sind zu-
satzlich zu den fur die Fahrt im RVL-Gebiet erforderlichen Punkten 3 Punkte der RVL-
PunkteCard (Erwachsene) bzw. 2 Punkte (Kinder) zu entwerten.

121.5. KombiTicket WTV/RVL

Das KombiTicket und Schuler-KombiTicket des WTV wird im RVL-Gebiet jeweils inner-
halb der Zone 2 oder 6 oder 7 anerkannt.

12.2. Ubergangstarife in die Schweiz und nach Frankreich
12.21.  Ubergangsbereiche

Die Ubergangsbereiche umfassen
. im Raum Basel
a) im RVL die Zone 1, 3, 8 sowie in Zone 2 Grenzach/Wyhlen
b) im TNW die Tarifzone 10
« im Raum Rheinfelden
c) im RVL die Zone 2
d) im TNW die Tarifzone 40

Far Fahrten mit RVL-Fahrausweisen innerhalb des TNW Gebietes gelten dessen Tarif-
bestimmungen, mit TNW-Fahrausweisen im RVL-Gebiet gilt der RVL-Tarif.

Alle Ubergangstarife gelten in allen Ziigen auf der Verbindungsbahn Basel Bad Bf - Ba-
sel SBB im Verkehr zwischen den Verbundraumen RVL und TNW; im Binnenverkehr
zwischen Riehen und Basel SBB gilt der TNW-Tarif.
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12.2.2. Fahrausweise mit beschrankter Fahrtenzahl
12.2.2.1. Einzelfahrausweise und Mehrfahrtenkarten

RVL-Einzelfahrausweise fur 2 Zonen haben aus dem Bereich a) kommend im Bereich
b) und aus dem Bereich ¢) kommend im Bereich d) ohne Zuzahlung Gultigkeit.

Far Fahrten mit RVL-Einzelfahrausweisen aus dem RVL-Verbundraum auflerhalb des
Bereiches a) in den Bereich b) ist zusatzlich zu der fur die Fahrt im RVL-Verbundraum
erforderlichen Zonenzahl bei der Preisberechnung eine weitere Zone zu bertcksichti-
gen.

TNW-Einzelfahrausweise und -Mehrfahrtenkarten fur 2 Zonen haben aus dem Bereich
b) kommend im Bereich a) und aus dem Bereich d) kommend im Bereich c) ohne Zu-
zahlung Gultigkeit.

Far Fahrten mit TNW-Einzelfahrausweisen und Mehrfahrtenkarten aus dem Bereich b)
in den RVL-Verbundraum aul3erhalb des Bereiches a) ist auller fur Fahrten in die RVL-
Zone 7 zusatzlich zu den fur die Fahrt in den Bereich a) erforderlichen Zonen bei der
Preisbildung eine weitere Zone zu berechnen, flr Fahrten in die RVL-Zone 7 sind zwei
weitere Zonen zu berechnen.

Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen im TNW einen ermafigten Preis des TNW-Tarifs und
kénnen diesen Fahrschein zu 0.a. Bedingungen auch im RVL-Verbundraum nutzen.

Fahrausweise, die zum halben Preis auf schweizer Halbtax-Abo oder Familienkarte ge-
I6st werden, gelten zur Fahrt ausschliellich im Schienenverkehr zwischen Riehen und
Basel SBB, jedoch nicht im Verbundraum des RVL.

12.2.2.2. Anschlussfahrschein TNW-Zone 10

FUr Inhaber einer mindestens fur die grenznahen Zonen 1, 2 oder 3 gultigen Ver-
bundzeitkarte des RVL wird ein Anschlussfahrschein fir die angrenzende TNW-Zone
10 (Basel) ausgegeben.

Fir Inhaber eines TNW-U-Abo wird ein Anschlussfahrschein flr die angrenzende
RVL-Zone 1, 2 oder 3 ausgegeben.

12.2.2.3. PunkteCard

Die RVL-PunkteCard hat aus dem gesamten RVL-Verbundgebiet kommend in den Be-
reichen b) und d) Gultigkeit, wenn zusatzlich ein Punkt getrennt entwertet ist. Diese Ent-
wertung muss nach RVL-Tarif 5.2.2. zusammen mit den fur die Fahrt im RVL-Bereich
erforderlichen Punkten erfolgen. Fur Fahrten mit der Buslinie 55 ab Basel Claraplatz gilt
diese Regelung analog. Fur alle Ubrigen Fahrten aus dem TNW in das RVL-
Verbundgebiet gelten die Regelungen nach 12.2.2.1.

12.2.2.4. Gruppenfahrausweise
Gruppenfahrausweise haben analog der Regelung fur Einzelfahrausweise Gultigkeit.
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12.2.3. Fahrausweise mit unbeschrankter Fahrtenzahl
12.2.3.1. TicketTriRegio
12.2.3.1.1. Aligemeines

Das TicketTriRegio ist ein trinational im Dreilandereck Deutschland, Schweiz, Frank-
reich gultiges 24-Stunden-Ticket, die Preise sind in der jeweils glltigen Preistafel enthal-
ten.

TicketTriRegio sind nur mit Entwertungsaufdruck gultig. Die Entwertung hat unverzig-
lich bei Fahrtantritt zu erfolgen, sofern die Fahrausweise nicht bereits entwertet ausge-
geben werden. Aus stationaren Fahrausweisautomaten und Fahrausweisdruckern im
Fahrzeug ausgegebene TicketTriRegio sind bereits entwertet.

Das TicketTriRegio berechtigt zu beliebig haufigen Fahrten innerhalb der Geltungsdau-
er. Die Geltungsdauer betragt ab dem Zeitpunkt der Entwertung 24 Stunden.

12.2.3.1.2. TicketTriRegio und TicketTriRegio Anschluss

Es gilt im gesamten Gebiet des RVL und des TNW, im gesamten Distribus innerhalb
des District des Trois Frontiéres und auf der SNCF-Strecke Basel SBB — Mulhouse.

Das TicketTriRegio wird fir eine Person angeboten. Es berechtigt zur unentgeltlichen
Mitnahme von bis zu zwei Kindern bis 14 Jahren.

Inhaber einer RVL-Zeitkarte, eines TNW-U-Abonnements oder eines Abonnements der
SNCF bzw. des Distribus erhalten das TicketTriRegio Anschluss zum ermafigten
Preis. Das TicketTriRegio Anschluss wird flir eine Person ohne die Moglichkeit der un-
entgeltlichen Mithahme anderer Personen angeboten.

12.2.3.1.3. TicketTriRegio mini und TicketTriRegio mini Anschluss

Es gilt im RVL in den Zonen 1, 2, 3, 8 und im TNW in den Zonen 10, 11, 13, 40, im ge-
samten Distribus innerhalb des District des Trois Frontieéres und auf der SNCF-Strecke
Basel SBB — Bartenheim.

Das TicketTriRegio mini wird fur eine Person angeboten. Es berechtigt zur unentgeltli-
chen Mitnahme von bis zu zwei Kindern bis 14 Jahren.

Inhaber einer RVL-Zeitkarte, eines TNW-U-Abonnements oder eines Abonnements der
SNCF bzw. des Distribus erhalten das TicketTriRegio mini Anschluss zum ermafig-
ten Preis.

Das TicketTriRegio mini Anschluss wird fur eine Person ohne die Mdglichkeit der unent-
geltlichen Mitnahme anderer Personen angeboten.
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12.2.3.2. Zeitkarten
12.2.3.2.1. Monatskarte fiir RVL/TNW - RegioCard Plus

Die RegioCard Plus ist ein Verbundfahrausweis des RVL und des Tarifverbundes
Nordwestschweiz (TNW). Sie gilt zu uneingeschrankten Fahrten im gesamten Gebiet
des RVL und des TNW.

Es gelten fur Fahrten mit RegioCard Plus innerhalb des RVL dessen Tarifbestim-
mungen und fur Fahrten innerhalb des TNW dessen Tarifbestimmungen.

RegioCard Plus sind nicht Ubertragbar. Sie werden ausschliel8lich auf den Inhaber
ausgestellt und sind nur in Verbindung mit der TNW-Grundkarte gultig.

RegioCard Plus bestehen bei Ausgabe durch RVL-Verkaufsstellen aus einer Kombi-
nation von:

e TNW-Grundkarte mit Darstellung des gesamten Geltungsbereichs, sie enthalt ein
personliches Foto sowie Anschrift, Datum und Unterschrift des Inhabers,

e RVL-Fahrausweis mit Angabe der RVL-Geltungsdaten,

e TNW-Zahlungsbeleg mit Angabe der TNW-Geltungsdaten.

Der Kunde erhalt bei der Erstbeschaffung einer RegioCard Plus bei den Verkaufs-
stellen im TNW oder RVL ein provisorisches Abonnement gultig fir den ersten Mo-
nat. Danach werden ihm unaufgefordert 6 weitere Einzahlungsbelege per Post zuge-
sandt. Diese kdonnen gegen Entrichtung des Fahrpreises fur den jeweiligen Gel-
tungsmonat bei jeder Verkaufsstelle der RVL bzw. des TNW und bei jedem Post-
schalter im TNW glltig geschrieben (gestempelt) werden.

Die RegioCard Plus ist nur gultig, wenn die Nummer des RVL-Fahrausweises leser-
lich mit Tinte oder Kugelschreiber auf den TNW-Zahlungsbeleg Ubertragen ist. Diese
Nummer ersetzt den Giultigkeitsstempel auf dem TNW-Zahlungsbeleg bei Ausgabe
im TNW. Bei einer Ausgabe im TNW entfallt der RVL-Fahrausweis. Sie ist nur gultig
mit Gultigkeitsstempel auf dem TNW-Zahlungsbeleg.

¢ Die RegioCard Plus fur Erwachsene wird an jedermann ausgegeben.

e Die RegioCard Plus fir Jugendliche werden an Jugendliche bis zum Alter von 25
Jahren ausgegeben. Junioren erhalten in dem Jahr, in dem sie das 25. Altersjahr
erreichen, wahrend des ganzen Jahres noch die RegioCard Plus fur Jugendliche.

Beide Fahrausweise sind auch im Jahresabo erhaltlich. Das Jahresabo kann nur im
ESR-Abo durch den TNW bzw. BLT (Baselland Transport AG) ausgestellt werden. Der
Kunde oder die Verkaufsstelle kann die Bestellung telefonisch an die BLT melden, Tel.:
004161/4061144, Samstag/Sonntag, Tel.: 004161/4061167. Der Kunde erhalt per Post
das Jahresabo zugestellt. Das Abo kann nicht hinterlegt werden. Das Jahresabo ist wie
die Monatskarte nicht Ubertragbar.

FUr die Benutzung der 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs im RVL-Gebiet
und auf der Verbindungsbahn Basel Bad Bf — Basel SBB mit RegioCard Plus ist zu-
satzlich eine weitere RegioCard (bzw. JobCard) der Preisstufe 1 mit gleicher zeitlicher
Gliltigkeit erforderlich. Von Fahrgasten mit RegioCard Plus ist fir den einmaligen U-
bergang in die 1. Klasse des regionalen Schienenverkehrs im RVL-Gebiet ein Zu-
satzfahrausweis gemal RVL-Tarif 8.2. zu lésen.
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12.2.3.2.2. Monatskarte fir RVL/TNW - RegioCard Plus light

Die RegioCard Plus light gilt im RVL in den Zonen 1, 2, 3 und 8 sowie im gesamten Ge-
biet des TNW. Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der RegioCard Plus.

12.3. Fahrten zwischen allen Orten der Verkehrsverbiinde

12.3.1. AnstoBende Anerkennung von Zeitkarten benachbarter Verbiinde

Es ist gestattet, Zeitfahrausweise benachbarter Verblinde aneinander anzustol3en.
Zeitfahrausweise sind im bedienten Verkauf der DB und SBG sowie in den Bussen
der SBG sowie der SWEG auch im jeweils angrenzenden Verbundraum erhaltlich.

12.3.2. AnstoRBende Anerkennung von Zeitkarte und Punktekarte/ Punkte-
Card benachbarter Verbiinde

Es ist gestattet, Zeitfahrausweise des jeweiligen Verbundes mit einer Punktekarte
des Nachbarverbundes anzustol3en. Die Entwertung der Punktekarte des Nachbar-
verbundes hat vor Fahrtantritt zu erfolgen und richtet sich — genau wie deren Gultig-
keit — nach den Tarifbestimmungen des Nachbarverbundes.

12.3.3. AnstoRende Anerkennung von Punktekarte/PunkteCard benach-
barter Verbiinde

Es ist gestattet, die Punktekarte des jeweiligen Verbundes mit einer Punktekarte des
Nachbarverbundes anzusto3en. Die Entwertung der Punktekarte des Nachbarver-
bundes hat vor Fahrtantritt zu erfolgen und richtet sich — genau wie deren Glltigkeit —
nach den Tarifbestimmungen des Nachbarverbundes.

13. Genehmigung
Vorstehende Beférderungsbedingungen wurden von den Tarifaufsichtsbehdrden der

Regio Verkehrsverbund Lérrach GmbH (RVL), dem Landratsamt Lorrach und dem
Land Baden-Wurttemberg, genehmigt.
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Anlage 2: ORTSVERZEICHNIS

Adelhausen
Adelsberg
Aftersteg
Aitern
Atzenbach

Bad Bellingen
Bamlach

Basel Bad. Bf.
Basel SBB
Belchen
Bernau-Wacht
Beuggen
Binzen
Blansingen
Brandenberg
Brombach
Blrchau
Degerfelden
Demberg
Dossenbach
Efringen-Kirchen
Egringen
Ehrsberg
Eichen

Eichsel
Eimeldingen
Elbenschwand
Endenburg
Enkenstein
Fachklinik Kandertal
Fahl
Fahrnbuck
Fahrnau
Feldberg
Feuerbach
Fischingen
Friedlingen
Frohnd
Gersbach
Geschwend
Grenzach
Grenzacherhorn
Gresgen
Glndenhausen
Haagen

Hag

Hagelberg
Hagenbacherhof
Haldenhof
Haltingen
Hammerstein
Hasel
Hauingen
Hausen
Herrenschwand
Herten
Hertingen
Heubronn

-~

ORANNOO_LA,OODO0TWONON_LONDNNANOONOWWLWAOANOONUIOOOOOOWNONRERPRANONO_ANPRER2NNNOCORAEANNNNDN

Hochkopfhaus
Hollstein
Hofen
Hohenegg
Holl

Holzen
Holzinshaus
Husingen
Huttingen
Inzlingen
Istein
Kaltenbach
Kandern
Karsau

Kastel
Kirchhausen
Klrnberg
Kleinhiiningen
Kleinkems
Langenau
Langensee
Lehnacker
Liel

Lorrach
LO-Dammstr.
LO-Schillerstr.
Lorrach-Stetten
Latschenbach
Markt
Malsburg
Mambach
Mappach
Marzell
Mauchen
Maugenhardt
Maulburg
Minseln
Muggenbrunn
Multen
Neuenweg
Neufeld
Niedereggenen
Niedertegernau
Nollingen
Nordschwaben
Notschrei
Obereggenen
Oberhauser
Otlingen
Otterbach
Platzhof
Prager Boden
Prag

Raich
Rheinfelden
Rheinweiler
Ried

Riedmatt
Riedlingen

OONORNONNOWWORARNNDNNOARANONNNOPRRPPOAORAR~NOOWOI,2aaabhhOoOOOOPwOoOONNOOOBR2PRONUOTOOOO O N

Riehen Bf/ Niederholz
Riehen-Weilstr.
Rotteln
Rohmatt
Ruhrberg
Rdmmingen
Sagemduhle
Sallneck
Schallbach
Schallsingen
Scheideck
Schlechtbach
Schlechtnau
Schlachtenhaus
Schliengen
Schillighof
Schonau i. Schw.
Schonenbuchen
Schopfheim
Schwand
Schweigmatt
Schworstadt
Sitzenkirch
Steinen

Stetten
Stockmatt

St. Johannisbreite
Tannenkirch
Tegernau
Todtnau
Todtnauberg
Tallingen
Tumringen
Utzenfeld
Vogelbach
Vogelpark
Waidhof
Warmbach

Weil am Rhein
Weil-Ost
Weil-Pfadlistr.
Weil-Gartenstadt
Weitenau
Welmlingen
Wembach
Wiechs

Wieden
Wiedener Eck
Wies

Wieslet
Wintersweiler
Wittlingen
Wyhlen
Wollbach

Zelli. W.

1

-
~
w
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, von denen Sie hochwertige Prepress-Drucke erzeugen möchten. Erstellte PDF-Dokumente können mit Acrobat und Adobe Reader 5.0 oder höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 209.982 Höhe: 297.041 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in CMYK konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
CMYK-Werte für kalibrierte CMYK-Farbräume beibehalten: Ja
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Ja
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


28

Anlage 4: SONDERANGEBOTE

1. Anerkennung von verbundiibergreifenden Angeboten
1.1. Allgemein

Grundsatzlich sind fur Fahrten zwischen zwei oder mehreren Verkehrsverblinden
Karten zum hauseigenen Tarif des jeweils benutzten Verkehrsunternehmens zu
I6sen. Im Binnenbereich eines Verbundes gilt ausschlieldlich der jeweilige Verbund-
tarif.

Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit es sich um besondere Ubergreifende Angebote
handelt, so z.B. das Baden-Wurttemberg-Ticket der DB, oder soweit sie in den folgen-
den Bestimmungen ausdrticklich geregelt sind.

Eine bundes- bzw. landesweite oder verbundiibergreifende Anderung oder Strei-
chungen der unter 1.2. bis 1.6. verkurzt aufgefuhrten Angebote fihren zur entspre-
chend veranderten Anerkennung bzw. Streichung innerhalb des RVL.

Im Ubrigen gelten die Tarifbestimmungen und Beférderungsbedingungen des RVL.

1.2. Baden-Wirttemberg-Ticket der DB

Das Baden-Wdurttemberg-Ticket der DB wird bei allen Verkehrsunternehmen des RVL
nach den Bestimmungen der DB anerkannt und bei den DB-Verkaufsstellen sowie bei
bestimmten Verkehrsunternehmen ausgegeben.

1.3. SchilerFerienTicket Baden-Wurttemberg

Das SchiulerFerienTicket wird bei allen Verkehrsunternehmen des RVL nach den Be-
stimmungen des VDV und des WBO anerkannt und bei den DB-Verkaufsstellen aus-
gegeben.

1.4. KONUS

Die Schwarzwald-Gastekarte mit dem KONUS-Symbol wird bei allen Verkehrsunter-
nehmen des RVL als Fahrausweis flr Urlaubsgaste anerkannt. Sie gilt in Verbindung
mit einem amtlichen Lichtbildausweis zur kostenfreien Fahrt auf allen Strecken und
Linien innerhalb des RVL-Verbundgebietes und daruber hinaus auch in den Ver-
kehrsverbunden TGO, RVF, VSB, WTV und VVR bzw. fur verbundubergreifende
Fahrten zwischen diesen Verkehrsverbunden.

Die Gultigkeitsdauer der Karte richtet sich nach dem eingetragenen Datum der An-
und Abreise auf der Ruckseite. Auf der Ruckseite der Gastekarte ist die Anzahl aller
Personen ab einem Alter von 6 Jahren erfasst, die zur freien Fahrt berechtigt sind.
Kinder unter 6 Jahren erhalten keine gesonderte Gastekarte und fahren ebenfalls
kostenfrei.

Gastekarten, denen das KONUS-Symbol fehlt, gelten nicht als Fahrausweis.

Fur die Mithahme von Hunden und Fahrradern sind Fahrausweise entsprechend den
Tarifbestimmungen und Beforderungsbedingungen des jeweiligen Verbundes zu 16-
sen.

Die KONUS-Gastekarte gilt nicht in Bergbahnen.
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1.5. fantab

Die SchilerRegioCard gilt in den vier Partnerverbinden RVF, WTV, TGO und VSB
montags bis freitags ab 14:00 Uhr und ganztagig an Samstagen und Sonn- und Feier-
tagen sowie in den landeseinheitlichen Schulferien in Baden-Wurttemberg (nicht an
sbeweglichen Ferientagen” einzelner Schulen) bis 03:00 Uhr des Folgetages (Fahrten-
de). Zur SchilerRegioCard muss im RVL und in den Partnerverbinden lediglich die ent-
sprechende RVL-SchulerStammCard mitgefuhrt werden. Ebenso werden zu den ange-
gebenen Zeiten die Monatskarten im Ausbildungsverkehr der vier genannten Partner-
verbunde als Fahrausweis im RVL verbundweit anerkannt. Bei der fanta5-Regelung
handelt es sich um eine kostenlose Zusatzleistung der beteiligten Verbtinde fir Inhaber
von Schulermonatskarten.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen fiir Ubergangstarife nach 12.

1.6. AboPlus Baden-Wiirttemberg

Das Verbund Uberschreitende Jahreskartenangebot AboPlus Baden-Wurttemberg gilt
zur Nutzung im RVL wie eine RVL-RegioCard gleicher Gultigkeit. Es gelten die Rege-
lungen des RVL-Gemeinschaftstarifs zu diesem Angebot entsprechend, soweit sich
nicht aus den AGB der DB AG zum AboPlus Baden-Wdurttemberg in der jeweils gulti-
gen Fassung insbesondere zu Erwerb, Erstattung, Umtausch, Kindigung und Verlust
abweichende Regelungen ergeben.

1.7. badisch24

Das Tarifangebot ,badisch24“ ist eine 24h-Anschlusskarte der Verblinde TGO, RVF,
VSB, RVL und WTV. Es qilt fir eine Person und nur in Verbindung mit einer gultigen
Zeitkarte (nicht 24-Stunden-Karte) eines der beteiligten Verbiinde. Es erweitert die Gul-
tigkeit der Zeitkarte fur 24 Stunden um das Gesamtgebiet dieser Verblinde. Bei Zeitkar-
ten mit Mitnahmeregelung ist fir jeden Reisenden eine eigene 24h-Anschlusskarte zu
I6sen. In Zugen gilt das Angebot in der zweiten Wagenklasse.

2. Andere Sonderangebote und KombiTickets

Innerhalb des RVL-Geltungsbereichs kdnnen zu den genehmigten Tarifen dauerhaft
oder zeitlich befristet Angebote von allen Verkehrsunternehmen im RVL anerkannt
und ggf. ausgegeben werden.

Der RVL kann tarifliche Sonderangebote in Form von Sonderfahrausweisen und Kom-
biTickets ausgeben.

KombiTickets sind ertragsgesicherte Angebote mit Hotels, Veranstaltern oder anderen
Organisationen.

Ertragsgesichert bedeutet, dass der durch die Nutzer dieses Tickets entstehende Er-
tragsausfall errechnet und dem Veranstalter in Rechnung gestellt oder ein entsprechen-
der KombiTicket Preis zugrundegelegt wird.
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Verkauf, Preis und Geltungsdauer dieser Fahrausweise werden jeweils gesondert gere-
gelt und Uber den Veranstalter bekanntgegeben. Die Nichtnutzung eines solchen Fahr-
ausweises begrundet keinen Anspruch auf Erstattung.

Sonderregelungen zur Anerkennung auf Verkehren aufierhalb des RVL-Tarifs sind
moglich und gesondert zu verhandeln.

Zusatzliche Verkehre — auch Fahrzeuge zur Verstarkung des normalen Fahrplanange-
botes — sind vom Veranstalter gesondert beim Verkehrsunternehmen gegen entspre-
chende Vergltung zu bestellen.
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Beforderungsbedingungen

Regio Verkehrsverbund Lorrach
(RVL)

(giiltig ab 1. Januar 2010)
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§ 1 Geltungsbereich

1.

Der Verbundraum der Regio Verkehrsverbund Lorrach GmbH (RVL) entspricht
den politischen Grenzen des Landkreises Lorrach und erstreckt sich dartber hin-
aus im Schienenverkehr auf der Verbindungsbahn bis zum Bahnhof Basel SBB.
Flr Fahrten von und nach auf3erhalb des Verbundraumes des RVL gelten die Ta-
rifbestimmungen und Beforderungsbedingungen des jeweils benutzten Verkehrs-
unternehmens, sofern nicht besondere Regelungen im Verbundgrenzen uber-
schreitenden Verkehr existieren. Die Beforderungsbedingungen gelten nicht im
Binnenverkehr auf der Schiene zwischen den Bahnhdfen/Haltepunkten Riehen —
Basel Bad. Bf. — Basel SBB.

Die Befoérderungsbedingungen gelten fiir die Beférderung von Personen, Sachen
und Tieren auf den Linien (Anlage 1), der an der

Regio Verkehrsverbund Lérrach GmbH (RVL)
Luisenstr.16, 79539 Lorrach

beteiligten Verkehrsunternehmen und deren Beauftragten:

DB Regio AG (DB) Region Baden-Wiurttemberg, Regionalverkehr Stidbaden
Bismarckallee 7 a
79098 Freiburg

SBG SudbadenBus GmbH
Bismarckallee 2 a
79098 Freiburg

Sudwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG)
Rheinstr 8
77933 Lahr

Will Markgrafler Reisen GmbH & Co.KG
Eisenbahnstr. 10
79379 Mullheim

Josef Gersbacher GmbH
Ehrsberg 56
79685 Hag-Ehrsberg

Deiss Reisen
Lachenstr. 1-3
79664 Wehr

Heizmann Reisen
Kirchstr. 11
79669 Zell i.W.

SBB GmbH
Hafenstr. 10
78462 Konstanz
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Daruber hinaus gelten, wenn die RVL-Beforderungsbedingungen keine Rege-
lungen vorsehen, die Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO) bzw. die Beforde-
rungsbedingungen des jeweils benutzten Verkehrsunternehmens in der jeweils
gultigen Fassung.

Der Fahrgast schliel3t den Beforderungsvertrag mit dem Verkehrsunternehmen
ab, das den Fahrgast befordert.

Die Beforderungsbedingungen und Tarifbestimmungen werden mit dem Ein-
stieg in das Verkehrsmittel, dem Betreten der besonders gekennzeichneten Be-
triebsanlagen sowie im regionalen Schienenverkehr mit dem Betreten der
Bahnanlagen Bestandteil des Beforderungsvertrages.

Anspruch auf Beférderung

Anspruch auf Beférderung besteht soweit nach den Vorschriften des Personen-
beférderungsgesetzes (PBefG) und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften sowie der Eisenbahnverkehrsordnung eine Beférderungs-
pflicht gegeben ist. Sachen und Tiere werden nur nach MalRgabe der §§ 11 und
12 der vorliegenden Beforderungsbedingungen beférdert.

Ein Anspruch auf Beférderung besteht, wenn die Beférderung mit fahrplanma-
Rig eingesetzten Fahrzeugen maoglich ist und nicht durch Umstande verhindert
wird, z.B. Streiks, Naturereignisse wie StraRenglatte, Schnee oder Uber-
schwemmungen, die das Verkehrsunternehmen oder dessen Beauftragter nicht
abwenden und denen es auch nicht abhelfen kann.

Von der Beforderung ausgeschlossene Personen

Personen, die eine Gefahr fur die Sicherheit oder Ordnung des Betriebes oder
fur die Fahrgaste darstellen oder den Anordnungen des Fahr- und Kontrollper-
sonals nicht Folge leisten, sind von der Beférderung ausgeschlossen, insbe-
sondere

a. Personen, die unter dem Einfluss alkoholischer Getranke oder anderer be-
rauschender Mittel stehen,

b. Personen mit ansteckenden Krankheiten gemal Infektionsschutzgesetz
soweit die Gefahrdung anderer nicht ausgeschlossen ist,

c. Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es sei denn, dass
sie zum Fuhren von Waffen berechtigt sind.

Nicht schulpflichtige Kinder vor Vollendung des 6. Lebensjahres kénnen von
der Beforderung ausgeschlossen werden, sofern sie nicht auf der ganzen
Fahrstrecke von einer Aufsichtsperson begleitet werden. Das jeweilige Ver-
kehrsunternehmen Ubernimmt keine Aufsichtspflicht, wenn ein nicht schul
pflichtiges Kind vor Vollendung des 6. Lebensjahres ohne Aufsichtsperson
mitgenommen wird. Als Aufsichtsperson im Sinne dieses Absatzes gelten nur
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Personen, die mindestens das 6. Lebensjahr vollendet haben; die Vorschriften
des Absatzes 1 bleiben unberihrt.

Uber den Ausschluss von der Beférderung entscheidet das Fahr- oder Auf-
sichtspersonal (in der Folge "Personal" genannt). Auf seine Aufforderung sind
das Fahrzeug bzw. die Betriebsanlagen zu verlassen.

Verhalten der Fahrgaste

Fahrgaste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen, Betriebseinrichtun-
gen und Fahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Be-
triebes, ihre eigene Sicherheit und die Rucksicht auf andere Personen erfordert.

Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

Es ist insbesondere untersagt,

a. sich wahrend der Fahrt mit dem Fahrzeugflihrer zu unterhalten,

b. die Turen wahrend der Fahrt und auRerhalb der Haltestellen eigenmachtig
zu offnen,

c. Gegenstande aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen,

d. wahrend der Fahrt auf- oder abzuspringen,

e. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten,

f. die Benutzbarkeit der Betriebsanlagen, Betriebseinrichtungen und Fahr-

zeuge, insbesondere der Durchgange und der Ein- und Ausstiege, zu be-
eintrachtigen,

g. in Fahrzeugen oder Abteilen zu rauchen,

h. Tonwiedergabegerate, Rundfunkgerate, Fernsehgerate, Musikinstrumente
oder Larm erzeugende Gegenstande zu benutzen,

i. den besonderen Bahnkdrper auerhalb der Ubergénge zu betreten und zu
uberqueren sowie Tunnelstrecken aul3erhalb der Bahnsteige zu betreten,

j. das Rad-, Rollschuh-, Inline-Skate-, Skateboard- oder Kickboardfahren im
Bereich von Bahnhofen, Haltestellen sowie in Fahrzeugen,

K. zu betteln,

l.  in den Fahrzeugen und auf den Betriebsanlagen Waren, Dienstleistungen
oder Sammlungen ohne Erlaubnis der Verkehrsunternehmen anzubieten
bzw. durchzuflhren.

m. Uber das Verbot des Einnehmens von Speisen und Getréanken sowie des
Benutzens von Handys entscheiden die einzelnen Verkehrsunternehmen
oder deren Beauftragte. Entsprechende Verbote kbnnen von den einzelnen
Verkehrsunternehmen durch Piktogramme oder schriftliche Hinweise in den
Fahrzeugen bekannt gemacht werden.

Die Fahrgaste dirfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und ver-
lassen; Ausnahmen bedurfen der Zustimmung des Personals. Soweit beson-
ders gekennzeichnete Eingange oder Ausgange vorhanden sind, sind diese
beim Betreten bzw. Verlassen der Fahrzeuge zu benutzen. Es ist zugig ein- und
auszusteigen sowie in das Wageninnere aufzurticken. Wird die bevorstehende
Abfahrt angekindigt oder schliefl3t sich die Tur, darf das Fahrzeug nicht mehr
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betreten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich im Fahr-
zeug stets einen festen Halt zu verschaffen.

Die Beaufsichtigung von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben insbesonde-
re zur Sicherheit der Kinder daflr zu sorgen, dass die Kinder nicht auf den Sitz-
platzen knien oder stehen.

Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten nach den
Absatzen 1. bis 4., so kann er von der Beforderung ausgeschlossen werden.

Bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten hat das Personal nach § 229 BGB
bzw. § 127 Absatz 1 und 3 StPO das Recht, die Personalien festzustellen
und/oder die Verursacher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Bei Verunreinigung von Betriebsanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeu-
gen wird ein Reinigungsentgelt in der in der Entgelttabelle (Anlage 5) aufgeflhr-
ten Hohe fallig, weitergehende Anspriche bleiben unberuhrt. Das Reinigungs-
entgelt ist an das Personal zu entrichten.

Beschwerden sind grundsatzlich - aulder in Fallen des § 6 Absatz 2b und § 8 -
nicht an das Fahrpersonal, sondern an das Aufsichtspersonal zu richten. Soweit
Beschwerden nicht durch das Aufsichtspersonal erledigt werden kénnen, sind
sie unter Angabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- und Linienbezeichnung an das
Verkehrsunternehmen zu richten. Auf Verlangen des Fahrgastes hat das Per-
sonal Namen oder Diensthummer bzw. die Wagennummer und die vorgesetzte
Dienststelle anzugeben.

Wer missbrauchlich die Notbremse oder andere Sicherheitseinrichtungen beta-
tigt, hat - unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bul3geldverfahren und
weitergehender zivilrechtlicher Anspriche - einen Betrag von 15 Euro zu zah-
len. Im Eisenbahnverkehr betragt bei missbrauchlicher Betatigung der Not-
bremse der zu zahlende Betrag 200 Euro, es sei denn, der Fahrgast weist
nach, dass der Eisenbahn ein Schaden oder eine Wertminderung Uberhaupt
nicht entstanden oder wesentlich niedriger sei.

Nur mit Genehmigung des Verkehrsunternehmens dirfen in den Fahrzeugen
und auf den Betriebsanlagen Waren oder Zeitschriften angeboten oder Samm-
lungen durchgefuhrt werden.

Die von den Fahrgasten durch verschuldete Beschadigung der Fahrzeuge oder
Betriebsanlagen verursachten Kosten sind durch den Verursacher zu ersetzen.

In den Bussen der Regionallinien wird der Einstieg nur an der vorderen Tur
beim Fahrpersonal zugelassen.

Zuweisung von Wagen und Platzen, Benutzung der 1. Klasse
Das Personal kann Fahrgaste auf bestimmte Wagen oder Platze verweisen,

wenn dies aus betrieblichen Grinden oder zur Erfullung der Beférderungspflicht
notwendig ist.
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Ein Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht. Sitzplatze sind flir Schwerbehin-
derte, in der Gehfahigkeit behinderte, altere oder gebrechliche Personen, wer-
dende Mutter und fur Fahrgaste mit kleinen Kindern freizugeben.

Fahrzeuge, die die 1. Klasse mitfuhren, dirfen nur mit hierfir gultigen Fahraus-
weisen einschlie8lich eventueller Zuschlage benutzt werden.

Beforderungsentgelte, Zahlungsmittel, Fahrausweise, deren Verkauf und
Entwertung

Fir die Beférderung sind die festgesetzten Befdorderungsentgelte spatestens bei
Betreten des Fahrzeuges zu entrichten; hierfir werden Fahrausweise ausgege-
ben. Die Fahrausweise des RVL werden im Namen und flir Rechnung der in § 1
Abs. 1 genannten Verkehrsunternehmen verkauft. Bei Verlust oder Diebstahl
von nicht ab der Ausgabe personalisierten Fahrausweisen wird grundsatzlich
kein Ersatz geleistet (s. Tarifbestimmungen Ziffer 6).

Die Fahrausweise gelten in allen Fahrzeugen der in den Verbundtarif einbezo-
genen Linien und Linienabschnitte.

Fir den Verkauf von Fahrausweisen durch das Personal gilt folgendes:

a. Das Fahrgeld soll abgezahlt bereitgehalten werden. Das Personal ist nicht
verpflichtet, Geldbetrage Uber 10,00 € zu wechseln und Ein- oder Zwei-
cent-Stucke im Betrag von mehr als 0,10 € sowie erheblich beschadigte
Geldscheine und Minzen anzunehmen. Soweit das Personal Geldbetrage
uber 10,00 € nicht wechseln kann, ist dem Fahrgast eine Quittung Gber
den zurickbehaltenen Betrag auszustellen. Das Wechselgeld kann unter
Vorlage der Quittung bei dem ausgebenden Verkehrsunternehmen abge-
holt werden. Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstanden, hat
er das Fahrzeug zu verlassen.

b. Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Personal ausgestellten
Quittung mussen unverzuglich vorgebracht werden.

c. Das Fahrgeld muss bar oder kann, falls die technischen Voraussetzungen
gegeben sind, bargeldlos entrichtet werden, eine Kombination beider Zah-
lungsmittel in einem Verkaufsvorgang ist nicht maglich.

Far die Ausgabe der Fahrausweise gilt folgendes:

a. Der Verkauf der Fahrausweise erfolgt Uber Fahrausweisautomaten, Ver-
kaufsstellen und in Fahrzeugen. Beim Verkauf der Fahrausweise im Fahr-
zeug muss der Fahrausweis unverziglich beim Fahrer erworben werden.
Wahrend der Fahrt ist die Ausgabe von Fahrausweisen und deren Entwer-
tung durch den Fahrer ausgeschlossen.

b.  Im Regionalbusverkehr konnen samtliche Fahrausweise - ausgenommen
JahresRegioCards und JobCards - vom Fahrer verkauft werden.

c. Zeitkarten des RVL sind zum Teil auch bei den in § 1 genannten Ver-
kehrsunternehmen im jeweils angrenzenden Verbundraum auflerhalb des
RVL-Verbundgebietes erhaltlich.
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d. Fur Fahrausweise zu tariflichen Sonderregelungen werden die Verkaufs-
bedingungen von Fall zu Fall besonders geregelt.

Der Fahrgast hat sich davon zu Uberzeugen, dass er den richtigen Fahrausweis
fur die vorgesehene Fahrt besitzt. Beanstandungen des Fahrausweises sind
unverzuglich vorzubringen. Spatere Beanstandungen bleiben unberlcksichtigt.

Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der Fahrt aufzubewah-
ren und ihn dem Personal auf Verlangen unverzuglich zur Prufung vorzuzeigen
oder auszuhandigen. Der Fahrgast muss vom Antritt bis zur Beendigung der
Fahrt im Besitz eines zur Fahrt gultigen Fahrausweises sein.

Die Fahrt gilt mit dem Verlassen des letzten zur Fahrt benutzten Fahrzeuges als
beendet oder, wo dies oOrtlich besonders kenntlich gemacht ist, mit dem Verlas-
sen der Betriebsanlagen.

Kommt der Fahrgast seinen Pflichten nach den Absatzen 4 und 5 trotz Auffor-
derung nicht nach, kann er von der Beférderung ausgeschlossen werden; die
Pflicht zur Zahlung eines erhohten Beforderungsentgelts nach § 9 bleibt unbe-
ruhrt.

Zusatzliche Regelungen fir die Ausgabe von Fahrausweisen im regiona-
len Schienenverkehr

Fir Fahrten innerhalb des Verbundraumes werden Fahrausweise nach RVL-
Tarif ausgegeben. Fur Fahrten, die Uber den Verbundraum hinausgehen, gilt
Ziffer 3.

In allen Zugen sind grundsatzlich keine Verbund-Fahrausweise erhaltlich; et-
waige Ausnahmen werden besonders bekannt gemacht.

Im Verbundraum kann die DB den Verkauf bei Fahrkartenausgaben und sonsti-
gen Verkaufsstellen in Abstimmung mit dem RVL auf bestimmte Verbund-
Fahrausweise beschranken sowie einen ausschlieBlichen Verkauf aus Fahr-
ausweisautomaten vorsehen.

Nachlosen von Fahrausweisen

In unbegleiteten Zigen der DB ist ein Nachlésen (Fahrausweiserwerb) nicht
moglich. Diese Zuge sind besonders gekennzeichnet ,Einstieg nur mit gultigem
Fahrschein®.

In begleiteten Zigen ist das Nachlésen von Verbund-Fahrausweisen grundsatz-
lich ausgeschlossen; mit folgenden Ausnahmen:

Ein Nachlésen ist nur dann mdglich, wenn ein Fahrgast unverzuglich und un-
aufgefordert meldet, dass ein Fahrausweisautomat nicht betriebsbereit gewe-
sen ist und/oder eine Verkaufsstelle geschlossen war.

Fahrausweise fur Fahrten von und nach Bahnhofen im Verbundraum von und
nach Bahnhofen au3erhalb dieses Gebietes

Bei Fahrten im ein- und ausbrechenden Verkehr muss der Fahrgast grundsatz-
lich im Besitz eines gultigen Fahrausweises nach den BB Personenverkehr ab
dem Reiseantrittsbahnhof sein, sofern nicht besondere Regelungen im Verbund
uberschreitenden Verkehr gelten.
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Sofern beim Reiseantrittsbahnhof ein Fahrausweis nach den BB Personenver-
kehr zum Reiseziel nicht erhéltlich ist, hat der Reisende eine ,Fahrkarte An-
fangsstrecke® nach den BB Personenverkehr zu I6sen.

Vorhandene Verbund-Fahrausweise fur eine Anfangsstrecke werden anerkannt;
ein Anschlussfahrausweis zum Reiseziel wird nach den BB Personenverkehr
ausgegeben.

Fahrausweise fiir Fahrten von und nach Bahnhofen im Verbundraum und von
und nach Bahnhofen au3erhalb dieses Gebietes

Bei Fahrten im ein- und ausbrechenden Verkehr muss der Fahrgast grundsatz-
lich im Besitz eines gultigen Fahrausweises nach den BB ab dem Reiseantritts-
bahnhof sein, sofern nicht besondere Regelungen im Verbundgrenzen Uber-
schreitenden Verkehr gelten.

Sofern beim Reiseantrittsbahnhof ein Fahrausweis nach den BB zum Reiseziel
nicht erhaltlich ist, hat der Reisende eine ,Fahrkarte Anfangsstrecke” nach BB
zu losen.

Vorhandene Verbund-Fahrausweise fur eine Anfangsstrecke werden anerkannt,
ein Anschlussfahrausweis zum Reiseziel wird nach BB ausgegeben.

§ 8 Ungiiltige Fahrausweise

1.

Fahrausweise, die entgegen den Beférderungsbedingungen oder Tarifbestim-
mungen benutzt werden, sind ungultig und werden eingezogen; dies gilt insbe-
sondere flr Fahrausweise, die

a. nicht vorschriftsmafig ausgeflllt sind und trotz Aufforderung nicht sofort
ausgefullt werden,

b. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschadigt, stark beschmutzt oder
unleserlich sind, so dass sie nicht mehr geprtft werden kdnnen,

eigenmachtig geandert oder Uberschrieben sind,
von Nichtberechtigten benutzt werden,
zu anderen als zu den zulassigen Fahrten benutzt werden,

wegen Ablauf der Geltungsdauer oder aus anderen Grinden verfallen sind,

@ ™ o o o

laminiert oder durch andere technische Verfahren eingeschweil3t worden
sind, so dass eine ausreichende und ordnungsgemale Kontrolle der Guil-
tigkeit durch das Personal nicht gegeben ist.

Fahrgeld wird in diesen Fallen nicht erstattet.

Fahrausweise, die nur in Verbindung mit einem Berechtigungsausweis gelten,
sind ungultig und kénnen eingezogen werden, wenn dieser Berechtigungs-
ausweis bei der Prifung nicht vorgezeigt wird. Gleiches gilt fir Magnet- oder
Chipkarten, die ohne die zugehorige Fahrscheinquittung vorgelegt werden
bzw. umgekehrt, wenn sie als Fahrscheinquittung ohne die zugehorige Mag-
net- oder Chipkarte vorgelegt werden.



40

Wird der Fahrausweis zu Unrecht eingezogen, zahlt das Verkehrsunterneh-
men den Preis fUr den neu gelésten Fahrausweis nach dessen Vorlage oder
Einsendung einschliel3lich einfacher Portoauslagen zuruck. Ferner werden die
Mehrkosten erstattet, die fur die Benutzung der Verkehrsmittel des RVL ent-
stehen, wenn der Fahrausweis ungerechtfertigt eingezogen wurde.

Der zu Unrecht eingezogene Fahrausweis wird zurlickgegeben, sofern er
noch fur weitere Fahrten verwendet werden kann. Weitergehende Ersatzan
spruche fur Sachschaden, insbesondere flr Zeitverlust oder Verdienstausfall,
sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf einer vorsatzlichen oder grob fahr
lassigen Pflichtverletzung des Verkehrsunternehmens oder auf einer vorsatzli
chen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfullungsgehilfen des Verkehrsunternehmens beruhen.

Ein eingezogener Fahrausweis — der noch flr weitere Fahrten verwendet wer
den kann — wird zurtickgegeben, wenn der Fahrgast bei der Verwaltung des
Verkehrsunternehmens, welches den Fahrausweis eingezogen hat, nachweist
dass er zum Zeitpunkt der Prufung der berechtigte Inhaber des zu diesem

Zeitpunkt gultigen, personlichen Zeitfahrausweises war.

§ 9 Erhohtes Beforderungsentgelt

1.

Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhéhten Beférderungsentgeltes verpflichtet,
wenn er

a. sich keinen gultigen Fahrausweis beschafft hat,

b. sich einen gultigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei einer
Uberpriifung nicht vorzeigen kann,

c. den Fahrausweis nicht oder nicht unverziglich im Sinne des § 6 Abs. 6
entwertet hat oder entwerten liel3 oder

d. den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur Prufung vorzeigt oder aushandigt.

e. einen Fahrausweis, der nur fir die 2. Klasse gilt, ohne Zusatzfahrausweis in
der 1. Klasse benutzt.

Eine Verfolgung im Straf- und Buf3geldverfahren bleibt unberthrt. Die Vorschrif-
ten des Abs. 1 Buchstabe a. und c. werden nicht angewendet, wenn das Be-
schaffen oder die Entwertung des Fahrausweises aus Griinden unterblieben ist,
die das Verkehrsunternehmen zu vertreten hat.

In den Fallen des Absatzes 1 kann das Verkehrsunternehmen ein erhohtes Be-
forderungsentgelt in der in der Entgelttabelle (Anlage 5) aufgefuhrten Hohe er-
heben.

Das erhohte Beférderungsentgelt ist auch dann zu zahlen, wenn jemand ein
Fahrzeug ohne einen zur Fahrt gultigen Fahrausweis verlasst.

Das erhdhte Beforderungsentgelt wird fur die zurtckgelegte Strecke erhoben.
Es ist an das zustandige Personal zu entrichten. Uber den gezahlten Betrag
wird eine Quittung ausgestellt. Ist der Fahrgast nicht bereit oder in der Lage,
das erhdhte Beférderungsentgelt sofort zu entrichten, so erhalt er eine Zah-
lungsaufforderung. Fur die Weiterfahrt ist ein nach den Tarifbestimmungen gul-
tiger Fahrausweis erforderlich.
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Der Fahrgast ist in jedem Falle verpflichtet, seine Personalien anzugeben und
sich auf Verlangen auszuweisen.

Das erhdhte Beférderungsentgelt ermaligt sich auf den in der Entgelttabelle
(Anlage 5) genannten ermaligten Betrag, wenn der Fahrgast innerhalb einer
Woche ab dem Feststellungstag bei der Verwaltung des Verkehrsunterneh-
mens, dem er das erhohte Beforderungsentgelt bezahlt hat oder dem er zur
Zahlung verpflichtet ist, nachweist, dass er zum Zeitpunkt der Feststellung In-
haber einer gultigen, personlichen und somit nicht Ubertragbaren Zeitkarte bzw.
eines gultigen Fahrtberechtigungsnachweises war.

Wird das ermaligte erhohte Beforderungsentgelt trotz Nachweises einer gulti-
gen personlichen Zeitkarte in dieser Frist nicht entrichtet, bleibt der Rechtsan-
spruch auf ein erhohtes Beforderungsentgelt bestehen.

Bei nachtraglicher Vorlage einer unpersonlichen (Ubertragbaren) Zeitkarte ist
keine Ermaldigung des erhohten Beforderungsentgeltes moglich. Die Vorlage
einer Kopie des Fahrausweises/ -berechtigungsnachweises wird nicht aner-
kannt.

Bei Verwendung von ungultigen Zeitkarten bleiben weitergehende Anspruche des
Verkehrsunternehmens unberthrt. Strafantrag bleibt vorbehalten.

Personen ohne gultige Fahrausweise, welche die Zahlung des erhéhten Befor-
derungsentgelts oder die Angaben der Personalien verweigern, kdnnen von der
Beforderung ausgeschlossen werden.

Diese Bestimmungen gelten, soweit sie sich auf Fahrausweise beziehen, auch
fur mitgeflihrte Hunde und Fahrrader.

§ 10 Erstattung von Beforderungsentgelt

1.

Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so wird das Beforderungsentgelt
auf Antrag und gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Beweispflichtig fur
die Nichtbenutzung ist der Antragsteller.

Wird eine Zeitkarte wahrend ihrer Geltungsdauer nicht oder nur teilweise be-
nutzt, so wird das Beférderungsentgelt auf Antrag und gegen Vorlage des
Fahrausweises anteilig erstattet. Je Benutzungstag werden von dem fur die
Zeitkarte entrichteten Beférderungsentgelt abgezogen:

- Monatskarte: Fiir jeden Nutzungstag einer Monatskarte wird '/5o des entrichte-
ten Preises abgezogen.

- Jahreskarte: Fur jeden zurlckliegenden Nutzungsmonat wird der Preis einer
Monatskarte fir Erwachsene abgezogen. Fur jeden Nutzungstag
des aktuellen Monats wird '/5o des Preises der Monatskarte ab-
gezogen. Der Preisvorteil der Jahreskarte entfallt bei Erstattung.
Bei nachgewiesenem Kauf einer neuen Jahreskarte einer ande-
ren Preisstufe wird flr jeden zurlickliegenden Nutzungsmonat
19/,, des Preises einer Monatskarte abgezogen. Fiir jeden Nut-
zungstag des aktuellen Monats wird '/2¢ des auf monatliche Teil-
betrdge umgerechneten Jahreskartenpreises (ca. '/42) abgezo-
gen.
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Der Tag der Ruckgabe oder Hinterlegung oder das Datum des Poststempels
der Ubersendung der Zeitkarte mit der Post gilt als letzter Benutzungstag. Ein
frherer Zeitpunkt fur die Beendigung der Nutzung kann nur bei einer personli-
chen Zeitkarte berucksichtigt werden und nur, wenn die Bescheinigung eines
Arztes, eines Krankenhauses oder einer Krankenkasse uber eine mit Ausgeh-
unfahigkeit verbundene Krankheit, Unfall oder Tod des Fahrgastes vorgelegt
wird.

3. Wird ein Gruppenfahrausweis von einer geringeren Teilnehmerzahl als im
Gruppenfahrausweis angegeben genutzt, so wird das Beforderungsentgelt auf
Antrag und gegen Vorlage des Fahrausweises anteilig erstattet, wenn die feh-
lenden Teilnehmer auf dem Gruppenfahrausweis durch das Personal beschei-
nigt sind. Der Fahrpreis wird je fehlendem Teilnehmer erstattet, wobei zu prifen
ist, ob die fur die Gruppenermaligung erforderliche Mindestteilnehmerzahl nach
Berucksichtigung der Erstattung noch gegeben ist.

4. Ein Anspruch auf Erstattung des entrichteten Beforderungsentgeltes besteht nicht

a. bei Ausschluss von der Beférderung nach § 3, ausgenommen in Fallen des
§ 3 Abs. 1b

b. wenn ein Fahrgast, der im Besitz eines glltigen Fahrausweises fur die Be-
nutzung der 1. Klasse ist, in der 1. Klasse keinen Sitzplatz findet,

d. far verlorene oder abhanden gekommene nicht ab der Ausgabe personali-
sierte Fahrausweise,

5. Antrage nach den Absatzen 1. bis 4. sind unverzuglich - spatestens innerhalb
einer Woche nach Ablauf der Geltungsdauer des Fahrausweises - bei der Ver-
waltung des Verkehrsunternehmens zu stellen, bei dem der Fahrausweis ge-
kauft worden ist.

6. Vom zu erstattenden Betrag werden je Bearbeitungsfall ein Bearbeitungsentgelt
in der in der Entgelttabelle (Anlage 5) aufgefuhrten Hohe sowie eine etwaige
Uberweisungsgebuhr abgezogen, es sei denn, die Erstattung wird aufgrund von
Umstanden beantragt, die das Verkehrsunternehmen zu vertreten hat. Die Er-
stattung von Gruppenfahrausweisen nach 4. ist entgeltfrei.

7. Der RVL kann im Falle von Tarifanpassungen Fahrscheine fur ungultig erklaren.
Die betroffenen Fahrscheine kdnnen noch maximal 12 Monate genutzt werden.
Danach werden die Fahrscheine gegen ein Bearbeitungsentgelt in der in der
Entgelttabelle (Anlage 5) aufgeflihrten Hohe erstattet.

§ 11 Beforderung von Sachen

1.  Ein grundsatzlicher Anspruch auf Beférderung von Sachen (z.B. Handgepack,
Reisegepack, Kinderwagen, Rollstuhle, Fahrrader, Skier, Snowboards, Rodel-
schlitten) besteht nicht.

Das Personal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beférderung zugelassen
sind und an welcher Stelle diese unterzubringen sind.

2. Hand- und Reisegepack, Kinderwagen, Roll- und Krankenfahrstuhle von Behin-
derten werden jedoch nach Mdoglichkeit immer befoérdert. Sie werden unentgelt-
lich befordert. Alle anderen Sachen, werden, soweit uberhaupt moglich, nur ge-
gen Gebluhr gemal Preistabelle befordert.
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Die Beforderung von Fahrradern erfolgt nach den Beforderungsbedingungen
des jeweiligen Verkehrsunternehmens. Eine Mithahme ist grundsatzlich nur im
Schienenverkehr moglich. Fur bestimmte Fahrzeugarten, Linien und Fahrzeiten
kann die Mitnahme von Fahrradern zugelassen und naher geregelt werden. Zu-
sammengeklappte Klappfahrrader werden als Handgepack unentgeltlich befor-
dert.

Der Fahrgast hat mitgefuhrte Sachen (insbesondere sperrige Sachen wie z.B.
Fahrrader, Skier, Snowboards oder Rodelschlitten) so unterzubringen und zu
beaufsichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefahrdet
und andere Fahrgaste nicht belastigt werden kdénnen.

Von der Beforderung sind gefahrliche Stoffe und Gegenstande ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere fir:

a. explosionsfahige, leicht entzindliche, radioaktive, Ubel riechende oder at-
zende Stoffe,

b. unverpackte oder ungeschuitzte Sachen, durch die Fahrgaste verletzt wer-
den kénnen,

c. Gegenstande, die uber die Wagenumgrenzung hinausragen.

Saisonal kdénnen auf bestimmten Linien und Fahrzeugen Skier, Snowboards
und Rodelschlitten in speziellen Skikorben aulerhalb des Fahrzeuges oder im
Kofferraum des Busses sowie auf bestimmten Linien und Fahrten auch Fahrra-
der in einem speziellen Radanhanger bzw. Rad-Hecktrager mitgenommen wer-
den.

Fahrgaste mit Kinderwagen sollen an den mit Kinderwagensymbol versehenen
Taren ein- bzw. aussteigen und den Kinderwagen am gekennzeichneten Platz
abstellen.

Der Fahrgast hat mitgefuhrte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichtigen,
dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefahrdet und andere
Fahrgaste nicht belastigt werden kdnnen.

Eine Haftung des Verkehrsunternehmens bei Verlust oder Beschadigung mit
gefuhrter Sachen besteht nicht, es sei denn, dass eine grob fahrlassige
Pflichtverletzung des Verkehrsunternehmens oder eine vorsatzliche oder grob
fahrlassige Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsge
hilfen des Verkehrsunternehmens vorliegt.

Die Aufgabe von Reisegepack auf die Fahrausweise des RVL ist nicht mdglich.

Beforderung von Tieren

Far die Mitnahme von Tieren gilt § 11 Absatz 1 und 5 sinngemaf.
Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befordert.

Kleine Hunde (bis zur GroRe einer Katze) oder andere kleine Tiere durfen mit-
genommen werden, sofern diese Tiere in geeigneten Behaltnissen (Kafig,
Transportbox, Reisetasche, 0.a.) auf dem Schol3 gehalten werden oder wie
Handgepack untergebracht werden konnen. Die Behaltnisse miussen so be-
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schaffen sein, dass Beeintrachtigungen von Personen und Sachen ausge-
schlossen sind.

Hunde, die in Behaltnissen wie Handgepack nicht untergebracht sind oder nicht
untergebracht werden kénnen und die die Fahrgaste gefahrden kénnen, missen
einen fur sie geeigneten Maulkorb tragen und angeleint sein. Im Zweifel entschei-
det das Fahr- bzw. Aufsichtspersonal Uber die Maulkorbpflicht und die Mithahme
von Hunden.

Durch Bekanntgabe im Fahrplan kann die Mithahme von Hunden in bestimmten
Fahrzeugen ausgeschlossen sein.

Blindenfihrhunde, die einen Blinden begleiten, sind zur Beforderung stets zuge-
lassen.

Tiere durfen nicht auf Sitzplatzen untergebracht werden.

§ 13 Fundsachen

1.

Fundsachen sind gem. § 978 ff BGB unverziiglich beim Personal abzuliefern. So-
fortige Ruckgabe an den Verlierer durch das Personal ist zulassig, wenn sich der
Betroffene einwandfrei als der Verlierer ausweist. Eine Fundsache wird an den
Verlierer entweder durch das Fundbiro des Verkehrsunternehmens, in dessen
Betriebsanlagen, Betriebseinrichtungen oder Fahrzeugen die Sache gefunden
wurde, oder durch das zustandige kommunale Fundburo zuriickgegeben.

. Der Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu bestatigen und zur Wah-

rung evtl. Anspruche des Finders seine vollstandige Adresse anzugeben und sich
auszuweisen.

Ist der Verlierer nicht zu ermitteln, wird die Fundsache zunachst an das Fundbiro
des jeweiligen Verkehrsunternehmens weitergeleitet. AnschlieRend wird die Fund-
sache entweder an das kommunale Fundburo am Sitz des jeweiligen Verkehrsun-
ternehmens weitergeleitet oder verbleibt im Fundburo des jeweiligen Verkehrsun-
ternehmens.

. Die Aufbewahrungs- und Verwaltungsgebuhr fir Fundsachen ist in der Entgeltta-

belle aufgefuhrt. Diese betragt neben etwaiger Barauslagen bei Bargeld 3 % des
Wertes, mindestens jedoch den in der Entgelttabelle genannten Betrag. Gering-
wertige Fundsachen bis zu einem Wert von 2,50 Euro kdnnen dem Verlierer un-
entgeltlich zurlickgegeben werden.

. Im Schienenverkehr der DB gelten die von der DB festgesetzten Aufbewahrungs-

fristen und Entgelte. Bei den kommunalen Fundblros gelten die dort festgelegten
Aufbewahrungsfristen und Entgelte.

§ 14 Haftung

Die Verkehrsunternehmen haften fur die Tétung oder Verletzung eines Fahrgastes
und fur Schaden an Sachen oder Tieren, die der Fahrgast mit sich tragt oder mit sich
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fuhrt, nach den allgemein geltenden Bestimmungen, jedoch fur Sachschaden gegen-
uber jeder beférderten Person nur bis zum Hbéchstbetrag von 1.000,00 €; die Be-
grenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschaden auf Vorsatz oder grobe Fahr-
lassigkeit zurickzuflhren sind.

Die Verkehrsunternehmen haften nicht bei Sachschaden, die von mitgefuhrten Sa-
chen oder Tieren verursacht werden, es sei denn, dass sie auf einer grob fahrlassi-
gen Pflichtverletzung des Verkehrsunternehmens oder vorsatzlichen oder grob fahr-
lassigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehilfen des
Verkehrsunternehmens beruhen.

§ 15 Verjahrung

Die Verjahrung richtet sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

§ 16 Ausschluss von Ersatzanspriichen

Abweichungen von Fahrplanen durch Verkehrsbehinderungen, Arbeitskampfe, auch
bei einzelnen Verkehrsunternehmen (mit Ausnahme von Aussperrungen durch das
Verkehresunternehmen, mit dem der Kunde den Beférderungsvertrag abgeschlossen
hat), hohere Gewalt, Fahrtausfalle, Betriebsstorungen oder -unterbrechungen sowie
Platzmangel begriinden keinen Ersatzanspruch und keine Erstattung eines fur diesen
Zeitraum entrichteten Beforderungsentgeltes, soweit dies nicht in § 17 und 18 an-
derweitig geregelt ist.

Die Verkehrsunternehmen und der RVL haften nicht fur Unrichtigkeiten im Fahrplan
oder falsche Auskunfte durch den RVL oder einen der Partner im RVL, es sei denn,
dass eine vorsatzliche oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung des Verkehrsunter-
nehmens bzw. des RVL oder vorsatzliche oder grob fahrlassige Pflichtverletzung ei-
nes gesetzlichen Vertreters oder Erfullungsgehilfen des Verkehrsunternehmens bzw.
RVL vorliegt.

Es wird auch keine Gewahr fur das Einhalten von Anschlissen ubernommen. § 17
EVO und §17 und 18 dieser Beférderungsbedingungen bleiben unberihrt.

§ 17 Mobilitatsgarantie

(1) Im Rahmen der Mobilitatsgarantie besteht fur Inhaber von bestimmten Zeitkar-
ten (Regio Card, JobCard) bei Verspatungen und Fahrtausfallen die Maoglich-
keit, auf ein Taxi umzusteigen und sich den Fahrpreis (Taxikosten) im Nachhi-
nein erstatten zu lassen. Sie greift, wenn der Fahrgast vernlnftigerweise davon
ausgehen kann, dass er sein Fahrziel mit den zur Fahrt benutzten RVL-
Verkehrsmitteln um mehr als 30 Minuten spater als im Fahrplan ausgewiesen
erreichen wird, und er keine Mdglichkeit hat, andere das Fahrziel erreichende
RVL-Verkehrsmittel zu nutzen. Mal3geblich ist der jeweils gultige Fahrplan unter
Berucksichtigung der grundsatzlich vorgesehenen Zeitanteile fir Umsteigebe-
ziehungen (Fahrplanauskunft unter www.rvl-online.de bzw. www.efa-bw.de ).
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(2) Anspruchsberechtigt sind Inhaber von Monats- oder Jahreskarten fur Jedermann

(4)

(Regio Card Erw. Monat/Jahr, JobCard) sowie Personen mit Schwerbehinder-
tenausweis inkl. Freifahrtberechtigung. Eine Erstattung kann pro Fahrt und
Fahrausweis nur ein Mal geltend gemacht werden. Die Taxikosten werden bei
Jahreskarten/ JobCard bis zu 50 Euro, bei anderen einbezogenen Monatskarten
(RegioCard Erw.) oder Personen mit Schwerbehindertenausweis bis zu 35 Euro
ersetzt.

Der Fahrgast hat eine vom Taxiunternehmen ausgestellte Quittung zusammen
mit dem ausgeflllten Erstattungsformular flr die Mobilitatsgarantie, das z.B. un-
ter www.rvl-online.de vorgehalten wird, innerhalb von zwei Wochen beim RVL
einzureichen (Ausschlussfrist). Die Erstattung erfolgt durch Bankuberweisung.
Eine Barauszahlung sowie eine Verrechnung beim Fahrscheinkauf sind nicht
mdglich.

Die Inanspruchnahme ist ausgeschlossen, wenn die Verspatung oder der Fahrt-
ausfall nicht auf das Verschulden eines der im RVL kooperierenden Verkehrs-
unternehmen zurlckgeht. Insbesondere begrinden Unwetter, Bombendrohun-
gen, Streik, Suizid und Eingriffe Dritter in den Eisenbahn-, Stralenbahn- und
Busverkehr keinen Anspruch auf Leistungen aus der Mobilitatsgarantie. Die Er-
stattung ist auch ausgeschlossen, wenn die Verspatung oder der Fahrtausfall
auf ein Verschulden des Fahrgasts zurtickgehen oder ihm vor dem Kauf des Ti-
ckets bekannt waren. Sie ist ferner ausgeschlossen, wenn sie auf MalRnahmen
wie Stralen- oder Strecken-sperrungen beruht, die im Vorfeld rechtzeitig unter
www.rvl-online.de bzw. www.efa-bw.de angekundigt wurden.

Die Mobilitatsgarantie des RVL besteht alternativ zu den Fahrgastrechten im
Eisenbahnverkehr nach Bundesrecht. Die Inanspruchnahme der Fahrgastrechte
aus dem Eisenbahnverkehr schliet die Inanspruchnahme der RVL-
Mobilitatsgarantie aus dem gleichen Sachverhalt aus. Anspriche auf Grund der
Mobilitatsgarantie sind beim RVL geltend zu machen, Anspruche auf Grund der
Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr bei dem jeweiligen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen.

§ 18 Fahrgastrechte - besondere Regelungen im Eisenbahnverkehr

(1)

Fur Fahrten in Eisenbahnziigen sind Rechte und Pflichten der Fahrgaste auf-
grund der Verordnung (EG) 1371/2007 sowie nach der Eisenbahn-
Verkehrsordnung (EVO) auch fur Inhaber flr Fahrkarten nach diesem Verbund-
tarif abschlieRend in den Beférderungsbedingungen des oder der jeweiligen ver-
traglichen Beforderer geregelt. Darliber hinaus gelten die im Folgenden darge-
stellten besonderen Regelungen (ndheres hierzu siehe auch unter
www.fahrgastrechte.info).

Durch diese Regelungen werden ausschliel3lich Fahrscheine nach dem Ge-
meinschaftstarif des RVL erfasst, die zur Eisenbahnfahrt genutzt werden.
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Die Fahrgastrechte, die dem Fahrgast durch Verspatung erwachsen, werden
nur wirksam, soweit die Ursache und Wirkung einer Verspatung im Bereich der
tatsachlichen oder geplanten Eisenbahnbeforderung eingetreten ist.

Der Auszahlungsbetrag fur eine Entschadigung muss mindestens 4 Euro
betragen. Fahrpreisentschadigungen unter diesem Betrag werden nicht ausge-
zahilt.

Das im Eisenbahnverkehr vorgesehene Recht, einen anderen, hoherwertige-
ren als den vorgesehenen Zug zum Zielort zu wahlen, gilt nicht fir Nutzer von
KONUS-Gastekarten, Baden-Waurttemberg-Tickets, = Schones-Wochenende-
Tickets, Zeitfahrscheinen im Ausbildungsverkehr, Freizeitangeboten flr Schuler.

Anspriche nach den eisenbahnrechtlichen Regelungen kénnen direkt bei den
betriebseigenen Verkaufsstellen der Eisenbahnverkehrsunternehmen gestellt
werden. Erstattungsvordrucke sind auch im Internet abrufbar.

Im Ubrigen gelten die besonderen Regelungen der Eisenbahnbeférderungs-
unternehmen (siehe Absatz 1).

Die Inanspruchnahme der Fahrgastrechte aus dem Eisenbahnverkehr schlief3t
Anspriche aus dem gleichen Sachverhalt auf die RVL-Mobilitatsgarantie (§ 17)
aus.

§ 19 Veroffentlichung und Genehmigung

Die Ausgabe des RVL-Tarifs und die Nachtrage werden im Tarif- und Verkehrs-
Anzeiger (TVA) fur den Personen-, Gepack- und Guterverkehr der Eisenbahnen des
Offentlichen Verkehrs im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht.
Anderungen und Ergéanzungen dieses Tarifs kdnnen auch durch Abdruck ihres Wortlau-
tes im TVA bekannt gemacht werden. Die Form der Verkundigung richtet sich nach den
Bestimmungen des Gesetzes uUber die Verkundigung von Rechtsverordnungen vom
30.01.1950. Zusatzlich wird der Tarif ortlich in geeigneter Form bekannt gemacht.

Vorstehende Beférderungsbedingungen wurden von den Tarifaufsichtsbehérden der
Regio Verkehrsverbund Lérrach GmbH (RVL), dem Landratsamt Lorrach und dem
Land Baden-Wurttemberg, genehmigt.
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Anlage 1:
Verzeichnis der Strecken und Linien
Far Strecken und Linien der nachstehend genannten Verkehrsunternehmen gilt in-

nerhalb des Verbundraumes der Verbundtarif auf allen Linienverkehren nach
§ 9 Abs. Nr. 1 und 2 PBefG und § 42 PBefG, bzw. § 43 PBefG, sowie nach AEG

- Deutsche Bahn AG (DB)

- SBG SudbadenBus GmbH

- Sudwestdeutsche Verkehrs AG (SWEG)
- Deiss Reisen

- Heizmann-Reisen

- Josef Gersbacher GmbH

- Will Markgrafler Reisen GmbH & Co.KG

- SBB GmbH (SBB)

Die Haustarife dieser Verkehrsunternehmen haben innerhalb des Verbundraumes
keine Gultigkeit. Fur Fahrten von und nach Zielen au3erhalb des Verbundraumes des
RVL gelten die Tarife und Beférderungsbedingungen des jeweils benutzten Verkehrsun-
ternehmens. Die BahnCard der DB sowie das Halbtax-Abo und das General-Abo der
SBB besitzen fur Fahrten innerhalb des RVL-Verbundgebiets keine Gliltigkeit.

FUr nachstehend aufgefuhrte Verbindungen im ein- und ausbrechenden Verkehr gilt
der Verbundtarif in allen Bussen und Zugen des Nahverkehrs innerhalb des Verbund-
raumes RVL. Die letzte Haltestelle innerhalb des RVL ist jeweils aufgefuhrt. Sonder-

regelungen zu Ubergangsbereichen siehe Anlage 2.

Unter- |Linie |Fahrtverlauf Letzte Haltestelle im
nehmen | Kj Nr. RVL
DB 702 Schliengen — (Auggen — Miullheim (Baden) —|Schliengen, Bahnhof
Freiburg)
DB 730 Schworstadt — (Wehr-Brennet — Waldshut) Schwoérstadt, Bahnhof
SWEG |4 (Mullheim - Steinenstadt -) Schliengen, Eisenbahn-
Schliengen - Bad Bellingen — Hertingen — Liel — | stralBe
Riedlingen - Kandern - Malsburg — Marzell —
Fachklinik Kandertal
Will 264 (Mullheim — Auggen) - Schliengen — Obereg- | Schliengen, Altinger
genen — (Feldberg — Mllheim) Stral3e,
Schallsingen, Kreuzung
SBG 7215 (Freiburg — Kirchzarten) — Todtnau — (Todt-|Notschrei
moos) Hochkopfhaus
SBG 7300 Basel — Lorrach — Schopfheim — Zell — Todtnau | Feldberg, Kohlplatz
— Feldberg — (Barental-Titisee)
SBG 7301 Loérrach (Basel) — Grenzach — Rheinfelden — | Schwdrstadt, Aulendorf
Schworstadt — (Bad Sackingen)
SBG 7321 Todtnau — Prég — (Bernau — St.Blasien) Abzw. Prager Boden
SBG 7335 Schopfheim — Hasel — (Wehr — Bad Sackingen) |Hasel, Abzweigung
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Verzeichnis der Linien und Strecken in den Ubergangsbereichen:
(Orte in Klammern liegen aul3erhalb des Ubergangsbereichs)

Uber- Unter- | Linie Fahrtverlauf Orte im Anm.
gangs- |nehmen | Kb.-Nr. Ubergangsbereich
bereich
RVF DB 702 (Basel) - Auggen - Auggen, Millheim (Baden)
Buggingen - (Freiburg) Buggingen
RVF Will 261 Mullheim - (Sulzburg - Mullheim, Hugelheim, Zunzin-
Heitersheim) gen, Dattlingen, Britzingen,
Buggingen, Seefelden
RVF Will 264 (Kandern) - Auggen — Mull- | Auggen, Hach, Mullheim,
heim - (Obereggenen - VAgisheim
Kandern) Feldberg
RVF Sutter 291 Minstertal - Munsterhalden | Minstertal, Unterminstertal,
Munstertal - Obermunstertal | Rotenbuck, Minsterhalden,
- Neuhof Obermunstertal, Neuhof
RVF SWEG 4 (Kandern - Schliengen) - Steinenstadt
Neuenburg - Mullheim Neuenburg
Mullheim
RVF SWEG 111 Neuenweg - Badenweiler - | Steinenstadt, Neuenburg,
Mdallheim - Steinenstadt Grillheim, Mullheim,
Badenweiler, Neuenweg, Hal-
denhof, Schweighof
RVF SWEG 112 Badenweiler - Sehringen Badenweiler, Oberweiler, Nie-
derweiler, Sehringen, Lipburg
RVF SBG 1072 Neuenburg - Mullheim - Neuenburg, Mullheim,
(Freiburg) Hiigelheim, Buggingen, See-
felden,
RVF SBG 1078 Badenweiler - Mullheim - Badenweiler, Mullheim, Neu-
(Mulhouse) enburg
RVF SBG 7215 (Freiburg - Kirchzarten - Hofsgrund, Notschrei
Oberried) — Notschrei
RVF SBG 7240 | (Freiburg - Bad Krozingen) | Seefelden, Buggingen, Higel-
— Mullheim heim, Millheim
RVF SBG 7255 (Neustadt - Titisee) - Barental
Feldberg - (Seebrugg) Altglashutten
RVF SBG 7300 | (Titisee) - Feldberg - Todt- | Barental

nau - Zell - Lorrach - Basel
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Uber- Unter- |Linie Fahrtverlauf Orte im Anm.
gangs- |nehmen |Kb.-Nr. Ubergangsbereich
bereich
WTV DB 730 (Basel) - Wehr-Brennet - Wehr-Brennet
Bad Sackingen - (Waldshut) | Bad Sackingen, Murg, Laufen-
burg, Laufenburg-Ost
WTV SBG 7301 (Basel) - Brennet - Brennet, Wallbach, Wehr
Bad Sackingen Bad Sackingen
WTV SBG 7319 (Seebrugg) - Hausern - Hausern -
St. Blasien St. Blasien
WTV SBG 7215 (Freiburg)-Todtnau - Todt- | WTV Zone 5
moos
WTV SBG 7320 (St.Blasien) - Todtmoos - Todtmoos, Wehr, Brennet, Bad
Wehr - Bad Sackingen Sackingen, Lindau, Presten-
berg, Strick, Ibach, Muttersle-
hen, St. Blasien
WTV SBG 7321 St.Blasien - Bernau - (Tod- | WTV Zone 5
nau)
WTV SBG 7323 St. Blasien — Niedermuhle | St. Blasien, Huttlebuck, Imme-
neich, Kutterau, Niedermuhle,
Oberkutterau, Schlageten,
Schmelze, Unterkutterau
WTV SBG 7324 St. Blasien - (Goérwihl) — St. Blasien, Finsterlingen,
Albbruck Fréhnd, Happingen, Hiers-
bach, Hierholz, Klosterweier,
Laithe, Luchle, Ru-
chenschwand, Rittewies, Hor-
bach, Schmalenberg, Urberg,
Vogelbach, Wilfingen, Wit-
tenschwand, Wolpadingen
WTV SBG 7325 Stadtbus Laufenburg Laufenburg, Binzgen, Grun-
holz, Hochsal, Rotzel
WTV SBG 7326 | Bad Sackingen — Hanner Bad Sackingen, Murg, Hanner,
Oberhof, Niederhof
WTV SBG 7327 Bad Sackingen - Ricken- Bad Sackingen, Harpolingen,
bach Rippolingen, Friedborn, Wi-
ckartsmuhle, Steinernes Kreuz,
Schweikhof, Egg, Kihmoos,
Jungholz, Willaringen, Bega-
lingen, Rickenbach
WTV SBG 7328 Rickenbach - Herrischried — | Rickenbach, Atdorf, Giersbach,
Todtmoos Hennenmatt, Herrischried,
Herrischwand, Hetzlemihle,
Hogschir, Hornberg, Loch-
matt, Niedergebisbach, Ober-
gebisbach, Waldeck, Wehrhal-
den
WTV SBG 7329 Stadtbus Bad Sackingen Bad Sackingen
WTV SBG 7330 Laufenburg — Hanner Laufenburg, Murg, Niederhof,
Oberhof, Hanner
WTV SBG 7334 (Waldshut) - Laufenburg — | Laufenburg, Murg, Bad Sa-
Bad Sackingen ckingen
WTV SBG 7335 Schopfheim - Wehr - Wehr, Oflingen, Brennet, Wall-

Bad Sackingen

bach, Bad Sackingen, Obersa-
ckingen, Murg, Laufenburg,
Luttingen, Oflingen
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Anlage 3:
Bleibt frei
Anlage 4:
Anerkennung von besonderen Fahrausweisen
Im Geltungsbereich des RVL-Gemeinschaftstarifes werden fur Fahrten innerhalb des

Verbundraumes folgende Fahrausweisgattungen bzw. Fahrpreisermaliigungen bei
nachstehenden Verkehrsunternehmen anerkannt:

Fahrausweisgattung Anerkannt in den Fahrzeugen
Fahrpreisermaigung folgender Verkehrsunternehmen:
Netzkarten, BahnCard 100 DB und SBB

SBG innerhalb der Geltungsdauer ohne Aufpreis

Anlage 5:
ENTGELTTABELLE
Entgelt ErmaRigtes
Entgelt
Bearbeitungsentgelt 2,50 Euro'

Verunreinigung (§ 4 Abs. 7)| mind. 5,00 Euro®
nach Aufwand

Erhohtes Beférderungs- 40 Euro 7 Euro
entgelt (§ 9 Abs. 1)

Erstattung 2,00 Euro
(§ 10 Abs. 7, 8)

Fundsachen mind. 0,50 Euro
(§ 13 Abs. 5)

Ersatz-JobCard
einmalig (Tarifbest. 5.3.2.4.)

8,00 Euro

' Dem Fahrgast wird der Nachweis gestattet, dass ein Bearbeitungsaufwand tberhaupt nicht entstan-
den oder wesentlich niedriger ist als die Bearbeitungsgebuhr.

2 Dem Fahrgast wird der Nachweis gestattet, dass ein Reinigungsaufwand tberhaupt nicht entstan-
den oder wesentlich niedriger ist als der Mindestbetrag.
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